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1. Kurzzusammenfassung 

 

Mehrfachnutzungen von Immobilien und die vertikale Stapelung von Nutzungen stellen eine 

Möglichkeit dar, die knappen Flächen in der Stadt intensiver und auch kosteneffizienter zu 

nutzen. Privaten Immobilienakteuren werden zunehmend die immobilienökonomischen 

Chancen von Mehrfachnutzungen bewusst und es werden Wege gefunden, mit den hohen 

Anforderungen an die Projektorganisation und die Objektbewirtschaftung, die mit Mehrfach-

nutzungen verbunden sind, umzugehen. Für Kommunen bietet die vertikale Stapelung von 

Nutzungen die Möglichkeit, Strategien für flächeneffizientes Wachstum mit einer Fokussie-

rung auf die Innenentwicklung umzusetzen und Stadterneuerung voranzutreiben. So wird in 

dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 die Mehrfachnutzung von Flächen 

als eine Umsetzungsstrategie für den Umgang mit Flächenknappheit in der wachsenden Stadt 

identifiziert.  

Gleichzeitig ergeben sich in solchen Immobilien Chancen, Einrichtungen der kommunalen Da-

seinsvorsorge wie z.B. Kitas, Schulen oder Bibliotheken mit anderen Nutzungen zu kombinie-

ren.  

Im Rahmen dieser Studie wurden über 50 Beispiele für Mehrfachnutzungen und vertikale Sta-

pelung von Nutzungen recherchiert, die die Bandbreite der möglichen Nutzungskombinatio-

nen und Organisations- und Umsetzungsformen abbilden. Es zeigte sich unter anderem, dass 

Mischnutzungen interessante Möglichkeiten für die Nachnutzung von Immobilien mit nicht 

mehr funktionierenden monofunktionalen Konzepten (z.B. Kaufhäuser, Parkhäuser) bieten.  

In zehn Fallbeispielen wurden vertiefende Untersuchungen von Organisations- und Bewirt-

schaftungsmodellen durchgeführt. Ausgewählt wurden solche Projekte, in denen öffentliche 

Nutzungen im Konzept enthalten sind oder in denen die Kommune starken Einfluss auf die 

Konzeptentwicklung genommen haben. 

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchungen ist, dass private Akteure inzwischen zunehmend 

aus rein wirtschaftlichen Gründen Mischnutzungsprojekte umsetzen. Die Fallbeispiele haben 

aber auch gezeigt, dass Kommunen in vielen privat initiierten Bauvorhaben ihre Einflussmög-

lichkeiten im Genehmigungsprozess nutzen konnten, um eine Weiterentwicklung von zu-

nächst monofunktional geplanten Projekten zu Mischnutzungsprojekten anzustoßen.  

Öffentlich initiierte mischgenutzte Immobilienprojekte werden auf der Basis von gesamtstäd-

tischen Strategien und z.B. mit Hilfe von Konzeptvergaben und Wettbewerben umgesetzt. Da-

bei werden die Bedarfe und Anforderungen an mischgenutzte Immobilien in der Regel aus 

Integrierten Handlungskonzepten, Abstimmungen in (verwaltungsinternen) Arbeitsgruppen 

oder politischen Gremien ermittelt. Lediglich bei Großprojekten werden die Bedarfe durch 

eine intensive Bürgerbeteiligung ermittelt. 

Bezüglich der Projektumsetzung zeigt sich, dass die Planung und Organisation bei Projekten 

mit hohem privat genutztem Anteil federführend durch private Akteure – in der Regel profes-

sionelle Projektentwickler – durchgeführt werden. Bei Projekten mit öffentlichem Schwer-

punkt aber auch zusätzlichen kommerziellen Nutzungen bietet sich eine Entwicklung durch 
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kommunale Bau-/Immobiliengesellschaften an, die über eine möglichst nutzungstypübergrei-

fende Projektentwicklungskompetenz verfügen. Dabei entstehen auch vergaberechtliche Vor-

teile gegenüber einer direkten Umsetzung durch die kommunale Verwaltung. Auch für den 

Betrieb mischgenutzter Immobilien mit öffentlichen und kommerziellen Nutzern bieten sich 

kommunale Bau- oder Immobiliengesellschaften an. Projekte mit ausschließlich öffentlichen 

Nutzern können auch verwaltungsintern, z.B. durch das kommunale Gebäudemanagement, 

umgesetzt werden. In diesem Fall werden externe Nutzer wie Träger und Vereine als Mieter 

in die Immobilienprojekte integriert.  

Bei der Umsetzung der untersuchten Immobilien wurde in den meisten Fällen eine Eigen-

tumsteilung vermieden, da sich diese im Betrieb der Immobilien z.T. als eher hinderlich er-

weist. Beispielsweise kann es zu Konflikten über notwendige Instandsetzungs- und Moderni-

sierungsmaßnahmen kommen. Vorgefunden wurden aber auch Projekte, in denen Teileigen-

tum über einen Erbbaurechtsvertrag festgelegt wurden oder in denen eine Realteilung nach 

der Fertigstellung erfolgte und die Kommune den Gebäudebereich mit den öffentlichen Nut-

zungen zum Festpreis erwarb. Zudem wurde ein Baugruppenprojekt untersucht, in dem eine 

GbR zur Organisation des Bauprozesses gegründet wurde. In den Projektbeispielen mit Eigen-

tumsteilung zeigte sich, dass zur Reduzierung der vertragsrechtlichen und organisatorischen 

Komplexität darauf geachtet wurde, eine gemeinsame Erschließung und eigentümerübergrei-

fende Gebäudetechnik zu vermeiden und den Anteil der Gemeinschaftsflächen nicht größer 

als nötig zu gestalten. Wenn möglich, wurde das Teileigentum nebeneinander angeordnet und 

eine vertikale Stapelung vermieden. 

Die Sicherung der Nutzungsmischung kann aus kommunaler Sicht durch städtebauliche Ver-

träge, Grundbucheintragungen, einen Erbbaurechtsvertrag mit Teileigentum oder – bei Miet-

objekten im Eigentum der Kommune oder einer kommunalen Tochter – durch gezielte Aus-

wahl der Mieter erfolgen. In den Fällen, in denen das Projekt durch eine kommunale Gesell-

schaft entwickelt wird, erleichtern langfristige Mietverträge mit den kommunalen Nutzern, 

Bürgschaften und Patronatserklärungen durch die Stadt oder auch kommunale Hilfe bei der 

Fördermitteleinwerbung der kommunalen Gesellschaft die Umsetzung. Bei einer Projektent-

wicklung durch städtische Institutionen (z.B. Gebäudemanagement) erfolgt die Bereitstellung 

der Flächen für die Fachämter in der Regel als unentgeltliche Serviceleistung.  

Für den Betrieb der mischgenutzten Immobilien bieten sich - je nach Zusammensetzung der 

Nutzer (öffentlich/privat) - unterschiedliche Betreiberkonzepte an. Es zeigt sich, dass bei kom-

munalen Immobilien in der Regel eine vollständige Bewirtschaftung durch das kommunale 

Gebäudemanagement erfolgt. In den Fallbeispielen mit Eigentumsteilung sind die Teileigen-

tümer für ihre Nutz- und Verkehrsflächen selber verantwortlich, nur die Gebäudehülle wird 

zentral unterhalten, wobei die Kostenaufteilung in Form eines Lastenausgleichs geregelt sind. 

Bei mischgenutzten Mietobjekten kommt es vor, dass Ankermieter einzelne Bewirtschaftungs-

aufgaben übernehmen. Bei privatem Immobilieneigentum erfolgt die Bewirtschaftung durch 

eine Hausverwaltung oder interne Abteilungen von Unternehmen. 

Für die Nutzung von Gemeinschafts- und Verkehrsflächen gibt es in den untersuchten Projek-

ten eine große Bandbreite an Regelungen. Sie reichen von der Kostenteilung über eine infor-

melle Nutzung bis zur temporären Anmietung der Flächen. Es zeigte sich auch, dass Gemein-

schaftsflächen gelegentlich Anlass für Konflikte sind – insbesondere hinsichtlich der Kosten-

verteilung bei der Nutzung, Lärm, Reinigung und Sicherheit. 
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Zur Konfliktvermeidung kann eine Trennung von Nutzungszonen oder Gebäudeteilen durch 

separate Eingänge und eine Festlegung von Nutzungszeiten, die Erhebung von Nutzungsent-

gelten oder auch intelligente Schließsysteme beitragen. Zudem zeigt sich, dass eine klare Re-

gelung der Verantwortlichkeiten, beispielsweise durch Zentralisierung und Bündelung der Zu-

ständigkeit oder auch durch Erstellung einer detaillierten „Zuständigkeitsmatrix“ entschieden 

zur Konfliktvermeidung beiträgt. Schließlich ist es wichtig, dass Nutzungskonzept an sich än-

dernden Rahmenbedingungen kontinuierlich anzupassen und „aus Erfahrungen zu lernen“. 

Insgesamt wird deutlich, dass Mischnutzungsprojekte hinsichtlich Entwicklung und Betrieb in 

der Regel einen höheren Organisationsaufwand als monofunktionale Projekte erfordern. Ein 

auf die Besonderheiten von Multi-User-Projekten abgestimmtes architektonisches und orga-

nisatorisches Konzept kann aber helfen, Konflikte zu vermeiden und einen reibungslosen Im-

mobilienbetrieb zu sichern. 

 

 
Abbildung 1: Markthalle Rotterdam; © W. Bulach, CC BY-SA 4.0  
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2. Vorteile von Mehrfachnutzungen 

 

Im deutschen Sprachgebrauch wird die Bedeutung des Begriffes Mixed-Use in zwei Teile dif-

ferenziert: die Nutzungsmischung und die Mischnutzung. Unter Nutzungsmischung versteht 

man verschiedene Nutzungen verteilt auf mehrere Gebäude auf einem Grundstück. Sind in 

einer Immobilie verschiedene Nutzungen kombiniert, spricht man von einer Mischnutzung. 

 

 

Abbildung 2: Vier Typen von Mixed-Use. Quelle: IRI. In Anlehnung an: Christie & Co (2017): 

Hotels in Mixed-Use-Konzepten. Frankfurt 

 

Sogenannte „Mixed-Use-Developments“ sind international bereits weit verbreitet, in Deutsch-

land hingegen noch eher selten. Im Gebäudebestand sind in der Vergangenheit vor allem die 

Aufstockungen mit Wohnungen und Büros auf Discountern, Parkgaragen und ehemaligen 

Bunkern in den Fokus gerückt.  

Die vertikale Nachverdichtung durch Aufstockung von Wohn- und Gewerbeimmobilien aber 

auch die Stapelung verschiedener Nutzungen im Neubau bietet viele ökonomische und öko-

logische Vorteile.  

Vertikale Nutzungsmischung kann dazu beitragen, die Auslastung der technischen und sozia-

len Infrastruktur in den Städten zu erhöhen. Dies gilt beispielsweise für den öffentlichen Nah-

verkehr oder Kitas und Schulen, wenn neue Wohnbebauung errichtet wird und mehr Haus-

halte in einem Stadtteil wohnen. 

Darüber hinaus beleben Mehrfachnutzungen die Quartiere über einen längeren Tageszeit-

raum. Klassisches Beispiel hierfür sind Wohnnutzungen, die in vorwiegend büroorientierten 

Stadtquartieren etabliert werden.  

Ein ökonomischer Vorteil von Aufstockungen liegt im bereits vorhandenen Grundstück ein-

schließlich der Erschließung und den Außenanlagen. Die Baukosten für ein Bauwerk sind so-

wohl für den Neubau als auch für die Aufstockung ähnlich hoch, allerdings entfallen bei der 

Aufstockung die Kosten für den Grundstückserwerb und die Herrichtung des Grundstücks. Ge-

ringere Baukosten können dazu beitragen, z.B. günstigeren Wohnraum zu schaffen. Aus im-

mobilienökonomischer Perspektive tragen Mehrfachnutzungen dazu bei, die Mietumsätze 



Organisations- und Bewirtschaftungsmodelle von Mehrfachnutzungen 

 

 

8 

bzw. Verkaufserlöse zu steigern. Darüber hinaus tragen Mehrfachnutzungen dazu bei, das An-

gebotsspektrum einer Immobilie zu diversifizieren, d.h. die Immobilien sind „krisenresisten-

ter“. Sinken beispielsweise die Einnahmen bei den Büronutzungen, können andere Nutzungen 

(z.B. Wohnen) diese Einnahmerückgänge wieder auffangen.  

Im Hinblick auf die ökologischen Vorteile sind vor allem die ausbleibende Inanspruchnahme 

von Freiflächen für Gebäude- und Erschließungsflächen zu nennen. Aufgrund der Flächen-

knappheit in Leipzig formuliert das Integrierte Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 die 

Mehrfachnutzung als eine Strategie, die Flächeninanspruchnahme zu reduzieren. Weiterhin 

kann bei Wohngebäuden durch die Überbauung des obersten Geschosses mit beheiztem 

Wohnraum ein Beitrag zur Reduktion des Energiebedarfes geleistet werden. Das größte Po-

tential zur Senkung des Energiebedarfs liegt hier vor allen bei unsanierten Wohn- und Gewer-

beimmobilien.  

Durch die Aufstockung von Immobilien kann gezielt auch die soziale Mischung in einem Quar-

tier beeinflusst werden, da neue, unterschiedliche Wohnqualitäten geschaffen werden, die zu 

einer Weiterentwicklung sowohl des Gesamtgebäudes als auch des Quartiers führen können. 

 

 
Abbildung 3: Haus der Religionen (Zentrum Europaplatz), Bern © SelfishSeahorse, CC BY 4.0  
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3. Die Vielfalt von Mischnutzungen in 50 Fallbeispielen 

 

Im Rahmen des Projektes wurden über 50 sehr unterschiedliche Beispiele von mischgenutzten 

Immobilien recherchiert und dokumentiert. Zumeist handelt es sich um Projekte, in denen die 

Nutzungen vertikal gestapelt sind. Die Fallbeispiele wurden durch Online-Recherchen, Recher-

chen in Fachzeitschriften, die Ansprache persönlicher Kontakte sowie auf der Basis von Vorar-

beiten der Stadt Leipzig identifiziert. 

Die recherchierten Beispiele umfassen 32 Neubauten und 20 Bestandsentwicklungen. Von 

den Fallbeispielen liegen 45 in Deutschland, drei Fallbeispiele in Österreich, zwei in der 

Schweiz und jeweils ein Beispiel in Frankreich und den Niederlanden. Vier Beispiele liegen in 

Sachsen und bieten damit im Hinblick auf die Rahmenbedingungen der Projektentwicklung 

(z.B. Planrecht, Akteure) gute Vergleichsmöglichkeiten. 

Für alle Fallbeispiele wurden die Rahmendaten der Projektentwicklung wie die Lage, das Jahr 

der Baufertigstellung sowie die „Mischungskomponenten“ wie z.B. Wohnen, Handel oder so-

ziale Infrastruktur recherchiert. Im Hinblick auf die Organisations- und Bewirtschaftungsmo-

delle wurden die wichtigsten Informationen zu den Akteuren und ihren Aufgaben/Rollen dar-

gestellt (Projektentwicklung, Eigentümer/Betreiber) sowie die Rolle der Kommune im Zuge 

der Projektentwicklung erfasst.  

Die Fallbeispiele lassen die Bandbreite an Projekten mit Nutzungsmischungen im Neubau so-

wie im Gebäudebestand erkennen und zeigen auf, welche spezifischen Flächennachfragen bei 

nutzungsgemischten Gebäuden befriedigt werden können.  Wie erwartet, sind Kombinatio-

nen von Wohnen, Einzelhandel, Gastronomie und auch Büronutzungen weit verbreitet und in 

großer Zahl vorzufinden. Auch öffentliche Einrichtungen aus den Bereichen Bildung, Betreu-

ung sowie Kultur sind häufig in mischgenutzten Objekten integriert, wobei in den letzten Jah-

ren vor allem im Zuge des Ausbaus der Kita-Angebote interessante Mischnutzungsprojekte 

realisiert wurden (z.B. Wolke 10 in Nürnberg). 

Sehr umfangreiche Mischnutzungen sind bei einigen Shoppingcenter-Projekten zu finden. In 

der Hochphase der Shoppingcenter-Neuplanungen in den 2000er Jahren konnten von Seiten 

der Kommunen im Rahmen der Genehmigungsphase zum Teil umfangreiche Mischnutzungen 

durchgesetzt bzw. ausgehandelt werden, die sehr häufig auch öffentliche Nutzungen umfass-

ten (siehe Düsseldorf Arcaden und Braunschweiger Schloss). Die beteiligten Akteure haben 

jedoch bestätigt, dass aufgrund der Umbrüche im Handel derartige Projekte aktuell nicht mehr 

umsetzbar wären. Weiterhin gute Einflussmöglichkeiten im Genehmigungsverfahren haben 

Kommunen dagegen beim großflächigen Einzelhandel. Insbesondere für die Nutzung der 

Dachflächen für Bolzplätze gibt es inzwischen viele realisierte Beispiele (z.B. Metro-Himmel 

Berlin).  

Interessante Mischnutzungskonzepte gibt es zudem für die Nachnutzung von Immobilien mit 

nicht mehr funktionierenden monofunktionalen Konzepten wie beispielsweise für Kaufhäuser 

(z.B. Linden Karree Gelsenkirchen-Buer) und vor allem für Parkhäuser und Parkplätze (z.B. 

Parkhaus Windmühlenstraße Hannover, Parkhaus Stubengasse Münster, Magnus 31 Köln, 

Dantebad München). Auch im Bereich der Bunkerüberbauungen bzw. -nachnutzungen exis-

tieren spannende Beispiele.   
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Projekt 

N
eubau 

Aufstockung 

U
m

nutzung 

W
ohnen 

H
andel/ G

astro. 

Sport/Freizeit 

Bildung/Betreuung 

Parken/Verkehr 

Büro/P
raxisflächen 

Kultur 

Logistik/Produktion 

G
rünflächen/G

ärten 

Zulässig nach §
 34 

Herrenhäuser Markt, Hannover x   x x   x      
EDEKA und ALDI Markt, Baesweiler x   x x         
Ulanenpark, Bamberg x   x x         
TÜ³, Tübingen x   x x         
Aldi und Wohnen, Hamburg x   x x         
Quartiersversorgungsstandort, Dortmund x   x x        x 
Verbrauchermarkt Unterdörnen, Wuppertal x   x     x    x 
Frizz 23, Berlin x   x x    x x    
IBeB, Berlin x   x   x   x    
K 42 Medienhaus am See, Friedrichshafen x  x x x    x x   x 
Katharinenschule, Hamburg x   x  x x       
OVS Wagramer Straße 224B, Wien x   x   x       
Gymnasium in der Au & EKZ West, Innsbruck x    x x x x      
Stadtteil- und Bildungszentrum, Dortmund x   x  x x   x    
Stadtbibliothek, Innsbruck x   x   x   x    
Düsseldorf Arcaden mit Stadtteilzentrum Bilk x   x x x  x x x  x  
Braunschweiger Schloss x    x   x x x    
Hellweg-Baumarkt mit Sportplatz, Berlin x    x x        
„Metro Himmel“, Berlin x    x x        
Bolzplatz auf Penny-Supermarkt, Karlsruhe x    x x        
Stadtfenster Duisburg x    x  x  x     
Kita auf Norma-Gebäude, Nürnberg x    x  x       
Kita auf LIDL-Gebäude, Stuttgart x    x  x      x 
CineStar und Stadtbücherei, Hagen x    x   x  x   x 
Stadtteilbücherei Candis, Regensburg x    x   x  x    
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Leipzig x    x  x       
Markthalle, Rotterdam x   x x   x      
Zentraler Omnibusbahnhof, München x    x x  x x     
Zentrum Europaplatz, Bern x   x x   x x x    
Chapelle Int. „Hôtel logistique“, Paris x    x x   x  x x  
Horst Baumarkt, Hamburg x    x    x     
Parkplatzüberbauung Dantebad, München  x  x    x     x 
Sedanbunker, Bielefeld  x x x      x    
Excenterhaus, Bochum  x   x    x     
Parkhaus Windmühlenstraße, Hannover  x  x    x      
Magnus 31, Köln  x  x    x      
Rheintor-Parkhaus, Neuss  x    x  x     x 
Altes Parkhaus Stubengasse, Münster  x x x x   x x    x 
Kita „Wolke 10“, Nürnberg  x     x x      
Ehem. Hertie-Kaufhaus Neukölln, Berlin   x  x x     x   
Linden-Karree Buer, Gelsenkirchen   x x x x  x  x    
Stadtregal, Ulm   x x     x x   x 
Sutterlüty City-Park, Dornbirn  x  x x    x     
Pile Up Giesshübel, Zürich  x  x     x     
Kontorhaus, Leipzig  x  x     x    x 
The Post / Das Lebendige Haus, Leipzig  x x x x x  x x    x 
Kulturkaufhaus DAStietz, Chemnitz   x  x  x  x x   x 
Astrid-Lindgren-Schule, Schwerin   x    x   x   x 
Vicelinschule, Neumünster x x    x x   x   x 
Brüder-Grimm-Haus, Berlin  x x   x x  x x   x 
Karlshospital, Kassel  x x x x    x    x 
Werksviertel, München  x x  x   x x x  x  

Tabelle 1: Untersuchte Fallbeispiele 
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Daneben existieren einige exotischere Projekte, die jedoch zum Teil große Nachahmungspo-

tenziale bieten. Zu nennen sind hier vor allem mischgenutzte  

• Zentrale Omnibus-Bahnhöfe (Beispiel München) 

• Markthallen (Beispiel Rotterdam) 

• Logistik-Umschlageplätze (Beispiel „Hôtel logistique“, Paris) 

 

Beschreibungen und Steckbriefe zu allem untersuchten Fallbeispielen finden sich im ersten 

Zwischenbericht zu diesem Projekt.  

 

 
Abbildung 4: ZOB München © Christian Wolf (www.c-w-design.de), CC BY-SA 3.0 DE  
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4. Vertiefende Untersuchungen zu Organisations- und Bewirt-

schaftungsformen 

 

Zehn der recherchierten Fallbeispiele wurden vertiefend beschrieben. Die Auswahl erfolgte in 

Abstimmung mit der Stadt Leipzig. Die Fallbeispiele sind: 

 

− die Düsseldorf Arcaden mit dem Stadtteilzentrum Bilk (Neubau), 

− das Bildungszentrum der Vicelinschule Neumünster (Neubau), 

− das Stadtteil- und Bildungszentrum Dortmund Wichlinghofen (Neubau), 

− das Frizz 23 in Berlin (Neubau), 

− das TÜ3, Tübingen (Neubau), 

− die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät in Leipzig, 

− die Astrid-Lindgren-Schule in Schwerin (Bestandsentwicklung), 

− Bildungs- und Bürgerzentrum Campus am Turm in Schwerin (Bestandsentwicklung), 

− das Kulturkaufhaus DAStietz in Chemnitz (Bestandsentwicklung) und 

− das Werksviertel München (Bestandsentwicklung). 

 

Die Ergebnisse der Fallstudien beruhen vor allem auf Interviews mit Projektbeteiligten sowie 

weiteren Recherchen schriftlicher Materialien. Interviews wurden geführt mit Projektentwick-

ler, Betreibern, Architekten und Nutzern der Immobilien.  

In den folgenden Projektbeschreibungen werden jeweils die zentralen Erkenntnisse zum Pla-

nungs- und Bauprozess sowie zur Bewirtschaftung und Nutzung der Immobilien dargestellt.  
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4.1. Düsseldorf Arcaden mit Stadtteilzentrum Bilk, Düsseldorf 

 

 

Adresse: Friedrichstraße 133, 40217 Düsseldorf 

Fertigstellung/Realisierung: 2008 

Mischung: Handel, Sport (Schwimmbad, Fitnesscenter, Bolzplatz), Grünfläche (Park, Spiel-

platz), Parken, Wohnen, Gastronomie, Büro (Bezirksrathaus und priv. Büronutzung), Bil-

dung/Betreuung (Stadtteilbibliothek, Kita), Kultur (Bürgerzentrum, Malakademie) 

Projektentwicklung: Planung, Entwicklung, Umsetzung:  mfi AG (Shoppingcenter-Betreiber). Das 

Nutzungskonzept entstand durch Verhandlung mit der Stadt, begleitet von einer intensiven Bür-

gerbeteiligung. Mit dem Bau des Gesamtkomplexes wurden mehrere Baufirmen beauftragt. Das 

Bauunternehmen Pellikaan errichtete das Stadtteilzentrum und das Schwimmbad im Rahmen 

eines Generalunternehmervertrages im Auftrag der Stadt.  

Eigentümer/Betreiber: Hines Immobilien GmbH handelnd für 'VGV Immobilienfonds II - Seg-

ment Hines' (Teileigentum Shoppingcenter), Stadt Düsseldorf/Bädergesellschaft (Teileigentum 

Stadtteilzentrum und Schwimmbad), Unibail-Rodamco-Westfield, ehemals mfi AG (Betrieb 

Shoppingcenter), Contipark (Betrieb Parkhaus), Amt für Gebäudemanagement (Betrieb Stadt-

teilzentrum), Bädergesellschaft Düsseldorf (Betrieb Hallenbad). 

Rolle der Kommune: Projektdurchführung, Nutzungsmix sowie die gegenseitigen Verpflichtun-

gen und Kosten wurden in städtebaulichen Verträgen geregelt. Die Stadt hat die Firma Pellikaan 

mit dem Bau der öffentlichen Einrichtungen beauftragt.  

Planungsrecht: Bebauungsplan (Sondergebiet Einkaufszentrum) 

Fläche und Kosten: Bruttogrundfläche: 106.700 m², Gesamtinvestitionskosten: 249 Mio. € 

Sonstiges: Interessensausgleich und Nutzungsmischung wurden über Grundbucheinträge und 

städtebaulichen Vertrag gesichert. Öffentl. Grünfläche auf Dach des Shopping-Center-Parkhau-

ses.  

Quelle: © Jens Passoth 
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Vorbereitung/Planung und Bau 

 

Ursprünglich befand sich auf dem Gelände der Containerbahnhof Bilk der Deutschen Bahn. 

Das Unternehmen mfi AG hat das brachliegende Gelände von der Bahntochter Aurelis erwor-

ben mit dem Ziel, hier ein Shoppingcenter zu errichten.  

Der Bau des Shoppingcenters war umstritten. Es gab Bürgerproteste (z.B. von den Einzelhänd-

lern im Umfeld, insbesondere des Versorgungszentrums Friedrichstraße), es gab jedoch auch 

zahlreiche Befürworter des Projektes im Bezirk. Da dem Stadtteil bisher eine richtige „Mitte“ 

fehlte, hatte die Stadt ein Interesse daran, in dem Bereich ein Stadtteilzentrum zu entwickeln, 

wozu die von mfi geplante Shopping-Center-Entwicklung grundsätzlich recht gut passte. Der 

Standort hatte für die Stadt zudem eine große Bedeutung als Knotenpunkt bei der Weiterent-

wicklung des ÖPNV-Netzes: Der angrenzende Bahnhof Bilk sollte Regionalbahn-Haltestelle 

werden, außerdem war ein Haltepunkt der neuen „Wehrhahnlinie“ (U-Bahn) in Planung.  

Ein weiteres Ziel der Stadt war, den benachbarte Florapark, eine relativ kleine Grünfläche, 

auszuweiten und auf dem ehemaligen Bahnareal um Sportflächen und Spielplätze zu ergän-

zen. Zur weiteren Nutzungsmischung und aufgrund des stark durch Wohnnutzung geprägten 

Umfeldes sollte auch Wohnnutzung ergänzend errichtet werden. Aus dem Stadtbezirk kam 

der Wunsch, das Bezirksrathaus mit dem Sitzungssaal auf das Areal zu verlagern und den Sit-

zungssaal auch für Bürgerveranstaltungen zu öffnen (Konzept Bürgersaal).  

Erst in einer späteren Phase, als das Projekt zunehmend zum „Spielball der Stadtpolitik“ wurde 

und etliche politischen Akteure die Shopping-Center-Entwicklung vehement abgelehnten, 

wurde dem Investor vom damaligen Oberbürgermeister als zusätzliche Bedingung auferlegt, 

dass auch ein Schwimmbad und eine Bibliothek in den Komplex integriert werden muss. Diese 

zusätzlichen Nutzungen waren in den ersten Wettbewerbsentwürfen noch nicht vorgesehen 

(wettbewerbe aktuell 9/2003: 37 ff.). 

Im Rahmen der Ausarbeitung der Projektplanung fand im Jahr 2003 eine umfassende Bürger-

beteiligung statt. Kernbestandteil der Bürgerbeteiligung war die Durchführung eines soge-

nannten „Bürgermarktes“ durch die Stadt und die mfi AG. Die Veranstaltung fand in den 

Räumlichkeiten der benachbarten Kirchengemeinde statt. Der Bürgermarkt diente auch als 

Auftaktveranstaltung für den kooperativen Realisierungswettbewerb, den die mfi AG aus-

lobte. Neben Vorträgen von Fachreferenten wurden hier in fachmoderierten Arbeitsgruppen 

zu den Themen Nachbarschaft, Drehscheibe („neue Mitte“) und Bürgerpark diskutiert. Zudem 

gab es Bürgerplanungstische und „Marktstände“ zu unterschiedlichen Themen. Neben den 

Bürgern waren auch zahlreiche im Stadtteil aktive Initiativen zu den Veranstaltungen eingela-

den. Am Ende der Veranstaltung wurden die erarbeiteten Ergebnisse den zum Wettbewerb 

eingeladenen Architekten als Grundlage für die Konzeptausarbeitung präsentiert. Die Konzep-

terarbeitung wurde von der mfi AG finanziert.  

Auch wenn nach dem Verfahren weiterhin nicht alle zufrieden mit der Planung waren, sorgte 

die Bürgerbeteiligung doch für eine insgesamt große Akzeptanz für das Projekt. Die Veranstal-

tung wurde sehr positiv wahrgenommen.  

Obwohl die Bezirksvertreter das Projekt nach der Veranstaltung unterstützten, gab es auf ge-

samtstädtischer Ebene eine kontroverse politische Diskussion über das Projekt. Die Opposition 
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im Stadtrat sprach sich klar gegen das Projekt aus und in einer „Kampfabstimmung“ wurde 

dem Projekt nur mit einer Stimme Mehrheit zugestimmt.  

 

 

Abbildung 5: Vereinfachte Darstellung der Nutzungsmischung im Gebäude (eigene Darstel-

lung) 

 

Die Regelungen zur Nutzungsmischung wurden in einem sehr detaillierten Städtebaulichen 

Vertrag festgeschrieben. So wurden hier z. B. die maximale Einzelhandelsfläche und die Zahl 

der zu errichtenden Wohneinheiten festgelegt. Zudem wurden Überbauungs- und Überwe-

gungsrechte im Grundbuch eingetragen. 

Die mfi AG hat neben der Projektkonzeption auch die Beauftragung und Koordinierung des 

gesamten Bauprojektes durchgeführt. Es wurde ein Generalübernehmervertrag abgeschlos-

sen, der die mfi AG verpflichtete, auch die Planung und Koordination des Baus der öffentlichen 

Einrichtungen zu übernehmen. Die Stadt war im Gegenzug verpflichtet, das Gebäude nach 

Fertigstellung zu erwerben. Die mfi AG führte die Vergabe aller Bauleistungen durch. Die öf-

fentlichen Einrichtungen wurden vom Bauunternehmen Pellikaan errichtet. Die Stadt Düssel-

dorf übernahm diese „schlüsselfertig“ zu einem Festbetrag (9,5 Millionen Euro) in ihren Besitz. 

Beim Erwerb des öffentlich genutzten Gebäudeteils durch die Stadt fand auch eine Realteilung 

des Grundstücks statt. Die Parzelle, auf der die öffentlichen Nutzungen realisiert wurden, 

wurde vom mfi-Grundstück abgetrennt (Abparzellierung) und ging in den Besitz der Stadt 

über. Hierfür wurde ein Übertragungsvertrag ausgearbeitet. Konkret befindet sich das Stadt-

teilzentrum (mit Bibliothek, Bürgersaal, Verwaltungsbüros) im Besitz der Stadt Düsseldorf 

(Amt für Gebäudemanagement) und der Gebäudeteil des Hallenbades im Besitz der städti-

schen Tochter Bädergesellschaft Düsseldorf.  
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Abbildung 6: Zeitstrahl Projektentwicklung Düsseldorf Arcaden (eigene Darstellung) 

 

Die mfi AG hat schon vor Baufertigstellung große Teile der Grundstücksentwicklungsgesell-

schaft an einen Immobilieninvestor (Ivanhoe Cambridge) verkauft und agierte im Anschluss 

nur noch als Betreiber des Shopping-Centers. Aktuell ist der amerikanische Immobilienkon-

zern Hines Interests Limited Partnership, der das Objekt von Ivanhoe Cambridge erworben hat 

(IZ vom 30.09.2015) Besitzer des Grundstücks und der Shoppingcenter-Immobilie. Union In-

vestment tritt als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft auf und betreut operativ die Immo-

bilie. 

Baulich liegen das Shoppingcenter, das Parkhaus und das Stadtteilzentrum direkt angrenzend 

nebeneinander, wobei das Shoppingcenter und das Parkhaus funktional verbunden sind. Mit 

24.500 m² wurde weniger Einzelhandelsfläche realisiert als ursprünglich vorgesehen und an-

gestrebt (30.000 m²). Die Gesamtinvestitionen für das Projekt betrugen ca. 249 Mio.€ (Rat der 

Landeshauptstadt Düsseldorf 2004:72). Die realisierte Bruttogrundfläche beträgt ca. 106.700 

m² (Allmann Sattler Wappner Architekten o.J.). 

Das Shoppingcenter und vor allem das Parkhaus sind so in die Topografie des Geländes inte-

griert, dass die westlich angrenzende Erweiterung des Floraparks mit neu angelegten Spiel- 

und Sportplätzen auf dem Dach des Parkhauses als begehbare Grünfläche weitergeführt wer-

den konnte.  

Die Grünflächen und Sport-/Spielanlagen wurden von der mfi AG realisiert und befinden sich 

auf deren Grundstück. Sie wurden der Stadt Düsseldorf zur öffentlichen Nutzung übergeben, 

die Stadt hat eine „Spielplatzpatenschaft“ übernommen. Zur Errichtung dieser Flächen wurde 

die mfi AG im städtebaulichen Vertrag verpflichtet. Die Freiflächen sind u.a. deshalb im Besitz 

der mfi AG geblieben, um eine gewisse Flexibilität zu behalten, falls bauliche Veränderungen 

notwendig werden. Wenn z. B. die Erweiterung des Centers um ein Kino irgendwann notwen-

dig/sinnvoll erscheinen würde, hätte man sich mit der Stadt zusammensetzen und nachver-

handeln können. Aufgrund der abseitigen Lage und fehlender Wegweisung werden die Grün-

, Sport- und Spielflächen nur wenig genutzt (RP vom 23.06.2014). 

Von der Parkerweiterungsfläche mit den dort befindlichen Sport- und Spielanlagen ist über die 

Grünfläche auf dem Parkhausdach eine Wegeverbindung bis zum östlich gelegenen Stadtteil-

zentrum gegeben. Durch im Grundbuch festgelegte Überwegungsrechte kann die Grünfläche 

als öffentliche Parkfläche genutzt werden. Am Stadtteilzentrum führt eine breite Treppenan-

lage von der Grünfläche auf den Vorplatz des Shoppingcenters an der Friedrichstraße.  

Auf dem Dach des Parkhauses wurden zudem drei Wohngebäude mit 18 Wohneinheiten er-

richtet, die (wie das Parkhaus) über die nördlich gelegene Bachstraße erschlossen werden. Im 
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Luftgeschoss unter den Wohnungen sind drei Büroflächen untergebracht. Diese werden von 

einem Architekturbüro, einer Malakademie und einer Kita genutzt. Die mfi AG hatte zunächst 

nicht vor, die Wohnungen selbst zu errichten und damit später als Wohnraumvermieter zu 

agieren. Da ein Teil der Bebauung jedoch auf dem Parkhaus-Dach realisiert werden sollte, 

stellte sich die „Rausparzellierung“ der Wohnbaufläche aufgrund der vertikalen Überlappung 

als so kompliziert heraus, dass sie nicht innerhalb der im städtebaulichen Vertrag festgelegten 

Fertigstellungsfrist zusammen mit einem Investitionspartner umgesetzt werden konnte. Die 

Wohnflächen auf dem Dach wurden deshalb doch von der mfi AG realisiert und diese hat dann 

auch die Vermietung übernommen.  

 

 

Abbildung 7: Grünflächen auf dem Parkhausdach, Quelle: © Jens Passoth 

 

Weitere Wohnbaufläche sollte als Umrahmung der neuen Sportflächen am erweiterten Flora-

park entstehen. Da hier nicht das Problem der vertikalen Nutzungsüberlappung bestand, trat 

die mfi in Verhandlung mit Wohnungsbau-Projektentwicklern. Allerdings konnte die im städ-

tebaulichen Vertrag festgelegte Frist für die Fertigstellung des Wohnraums nicht eingehalten 

werden, weshalb die mfi AG – wie im Städtebaulichen Vertrag festgelegt – eine Strafe zahlen 

musste. Die fehlenden Wohnungen wurden dann von einem anderen Investor (Bouwfonds) 

gebaut (RP vom 15. Juli 2011). 

Oberhalb der Einzelhandels- und Gastronomieflächen des Shoppingcenters befinden sich ent-

lang der Friedrichsstraße Büroflächen. Hier ist das Centermanagement sowie eine Arztpraxis 

untergebracht.  

Obwohl der Gesamtkomplex baulich „wie aus einem Guss“ wirkt., ist der Gebäudebereich im 

städtischen Besitz durch Brandwände vom Shoppingcenter getrennt. Das Stadtteilzentrum ist 

über einen Haupteingang erschlossen, im Foyer findet sich rechts der Eingang zum Schwimm-
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bad und links die Aufzüge in die städtischen Einrichtungen. Die im Untergeschoss und Erdge-

schoss verortete Bücherei ist durch einen Seiteneingang separat zugänglich und liegt unter-

halb der Freitreppe, die zum Florapark führt. In der obersten Etage hat die Bezirksvertretung 

ihre Büros, in der Etage darunter befindet sich das Bürgerbüro, darunter liegen die Veranstal-

tungsräume des Bürgerhauses und der Bürgersaal. 

Der Vorplatz ist teilweise im Eigentum des Shoppingcenter-Betreibers. Im städtebaulichen 

Vertrag wurden u.a. Vorgaben zur einheitlichen Gestaltung des Platzes festgelegt. Da sich an 

die Fertigstellung des Centers der Neubau einer U-Bahnstation auf dem Vorplatz (Neubau 

Wehrhahnlinie) anschloss, war es der mfi AG wichtig, dass vertraglich festgelegt ist, dass in 

der Baustellenphase die Zugänglichkeit des Shopping-Centers gewährleistet ist.  

Teile des ins Shoppingcenter integrierten Parkhauses wurden als Quartierparkhaus realisiert. 

Quartiersparkhäuser wurden damals von der Stadt gefördert: Die Stadt beteiligt sich an den 

Kosten für das Parkhaus und im Gegenzug wird eine bestimmte Zahl von Parkplätzen für die 

Quartiersbewohner zur Verfügung gestellt, die diese auch losgelöst von den Shoppingcenter-

Öffnungszeiten nutzen können. Weitere Fördermittel/Subventionen sind bei diesem Projekt 

nicht geflossen. 

 

Bewirtschaftung und Nutzung 

 

Mehrere Akteure sind in die Bewirtschaftung und den Betrieb der Flächen des Gesamtkom-

plexes involviert.  

Nachdem die mfi AG von Unibail-Rodamco Gruppe übernommen wurde, wird das Shopping-

Center nun von URW-Unibail-Rodamco-Westfield (so der aktuelle Name nach der Übernahme 

der Westfield Corporation durch Unibail-Rodamco) betrieben. URW ist auch für die Vermie-

tung der Wohneinheiten auf dem Dach des Parkhauses sowie der Büroflächen über dem Shop-

ping-Center und über dem Parkhaus zuständig. Als Parkhausbetreiber fungiert die Contipark 

Parkgaragengesellschaft mbH. Die Spiel- und Sportplätze werden vom Garten-, Friedhofs- und 

Forstamt der Stadt Düsseldorf gewartet und gepflegt. Die Kosten hierfür werden vom Eigen-

tümer Hines bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment übernommen. Die 

Grünflächen auf dem Parkhausdach werden vom Centermanagement unterhalten. 

Das Stadtteilzentrum wird von Amt für Gebäudemanagement der Stadt Düsseldorf im Auftrag 

der Nutzer bewirtschaftet. Im Stadtteilzentrum sind Nutzungen von verschiedenen Ämtern 

vertreten. Die Stadtteilbücherei ist dem Kulturamt zugeordnet, das Bürgerbüro dem Einwoh-

nermeldeamt, das Bürgerhaus mit Veranstaltungsräumen und Bürgersaal dem Jugendamt, 

das auch für die Verwaltung und Vermietung der Veranstaltungsräume zuständig ist.  Zudem 

ist die Bezirksverwaltungsstelle im Stadtteilzentrum verortet. Die Nutzer müssen die Leistung 

des Amtes für Gebäudemanagement nicht finanziell entlohnen, allerdings gibt es Überlegun-

gen zur Einführung von „internen Mieten“. Die Nutzer haben keine eigenen Etats für die Ge-

bäudebetreuung. 

Das Amt für Gebäudemanagement ist für die technische Gebäudebetreuung zuständig. Mit 

der Reinigung beauftragt das Amt für Gebäudemanagement allerdings das Amt für zentrale 

Dienste. Der Schließdienst wird vom Amt für Gebäudemanagement organisiert.  Jedoch haben 
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auch Mitarbeiter des Jugendamtes einen Generalschlüssel, so dass bei Veranstaltungen im 

Bürgerhaus von den allgemeinen Öffnungszeiten abgewichen werden kann. Das Amt für Ge-

bäudemanagement betreut das Objekt über einen Hausmeister-Springerpool. Dass es keinen 

eigenen Hausmeister (mehr) für das Gebäude gibt, wurde von einigen Nutzern kritisiert. Das 

Gebäudemanagement betreibt zudem eine zentrale Störungsannahme. 

 

 

Abbildung 8: Organigramm (eigene Darstellung) 

 

Von Konflikten zwischen den Nutzern des Stadtteilzentrums wurde in den Interviews nicht 

berichtet. Konflikte durch unterschiedliche Öffnungszeiten werden dadurch vermieden, dass 

die Bibliothek, das Bürgerhaus und das Hallenbad separate Eingänge haben. 

Bezüglich der Wartung der technischen Anlagen gab es vereinzelte Konflikte mit der städti-

schen Bädergesellschaft, die das Schwimmbad betreibt. Die Konflikte sind darauf zurückzufüh-

ren, dass die Technik(-flächen) für das Stadtteilzentrum und das Schwimmbad funktionell und 

räumlich nicht vollständig voneinander getrennt sind. Sehr wichtig für die Lösung der Konflikte 

und die klare Festlegung von Zuständigkeiten war die gemeinsame Ausarbeitung einer detail-

lierten Zuständigkeitsmatrix.  

Mit dem Gebäudemanagement des Shopping-Centers gibt es wenig Berührungspunkte. Die 

Zusammenarbeit zwischen den Betreibern der öffentlichen und privaten Flächen wird als gut 

beschrieben. Vereinzelte Probleme gibt es jedoch bei den Außenflächen, da diese zum Teil im 

Besitz des Center-Eigentümers und zum Teil in städtischem Besitz sind.  

Nachdem zum Beispiel viele Nutzer der Gastronomie des Shopping-Centers (u.a. McDonalds) 

sich zum Verkehr der Speisen auf der Treppenanlage des Stadtteilzentrums niedergelassen 

haben und es zu Beschwerden aufgrund des Verpackungsmülls in diesem Bereich gab, wurde 

in einem gemeinsamen Gespräch zwischen Centermanagement und städtischem Gebäude-

management vereinbart, dass der Shoppingcenter-Betreiber diese städtische Außenfläche ge-
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legentlich reinigt. Eine andere problematische Außenfläche ist der Vorplatz. Da dieser größ-

tenteils in privatem Besitz ist, hat die Stadt hier nur sehr eingeschränkte Einflussmöglichkeiten. 

Das Ordnungsamt hat hier keine Befugnisse, für die Fläche ist der private Wachdienst des 

Shoppingcenters zuständig. Wegerechte sind im Grundbuch eingetragen. Bezüglich bestimm-

ter Fachplanungen wie Terrorschutz und Klimakonzept (der Platz ist der heißeste Platz in Düs-

seldorf) sorgen die fehlenden Eingriffsmöglichkeiten manchmal für Probleme. Bezüglich des 

Terrorschutzkonzeptes gibt es einen Arbeitskreis mit dem Eigentümer.  

Der Parkplatz wird vom Shopping-Center-Betreiber kommerziell genutzt. 50 Parkplätze stehen 

zu Sonderkonditionen den Quartiersbewohnern zur Verfügung. Die Nutzer des Stadtteilzent-

rums und des Schwimmbades können im Parkhaus parken, müssen für die Parkplätze aber 

regulär bezahlen. 
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4.2. Vicelinschule, Neumünster 

 

 

Adresse: Vicelinstraße 51, 24534 Neumünster 

Fertigstellung/Realisierung: 2013 

Mischung: Neben der Grundschule wurde ein Bildungszentrum mit Mehrfachnutzungen neu er-

richtet. Offene Ganztagsschule, Bildungszentrum mit Stadtteilcafé, Büro des Quartiersmana-

gers, Büro für offene Kinder- und Jugendarbeit, Allgemeiner sozialer Dienst. Das Schulgelände 

dient als öffentlicher Raum. Weitere Initiativen treffen sich in dem Bildungszentrum, haben aber 

keine eigenen Räume (z.B. Tauschring, Kulturtafel) 

Projektentwicklung: Stadt Neumünster, Architekt Willem Hain Neumünster 

Eigentümer/Betreiber: Stadt Neumünster 

Rolle der Kommune: Bauherr und Eigentümer sind die Stadt Neumünster. Für die Planung des 

Bildungszentrums hat die Kommune eine behördenübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet.  

Planungsrecht: Für die Immobilie liegt kein Bebauungsplan vor, d.h. die Zulässigkeit von Vorha-

ben richtet sich nach § 34 BauGB. 

Sonstiges: Die Vicelinschule als offene Ganztagsschule wurde als zentraler Anlaufpunkt im Stadt-

teil zur Stadtteilschule ausgebaut. Neben der Sanierung des gründerzeitlichen Schulgebäudes 

wurde die Schule 2013 durch den Neubau eines Bildungszentrums ergänzt.  

Das Bildungszentrum Vicelinschule wird sowohl von der Schule als Aula und Mensa als auch als 

Stadtteiltreff und Bücherei oder als Beratungsstelle des Sozialen Dienstes für Eltern genutzt. 

Zahlreiche Initiativen aus dem Stadtteil nutzen das Bildungszentrum als Treffpunkt. Die Aktivi-

täten im Bildungszentrum werden durch einen eigenen Stadtteilschulkoordinator der Stadt ab-

gestimmt. 

Baukosten: Die Baukosten für den Neubau der Stadtteilschule betrugen ca. 1,9 Mio. €. Bezogen 

auf die Nutzfläche von 1.228 m² ergeben sich Kosten in Höhe von ca. 1.547 Euro/m² (brutto). 

 

Quelle: Architekt Willem Hain 
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Vorbereitung/Planung und Bau 

 

Das Gesamtprojekt Vicelinschule besteht aus einer gründerzeitlichen Grundschule, die saniert 

und umgebaut wurde sowie dem Neubau des Bildungszentrums, welches anteilig mit Förder-

mitteln aus der Städtebauförderung neu gebaut wurde. Das Ziel der Öffnung von Schule findet 

im Wesentlichen durch die Akteure und die Infrastruktur in dem Bildungszentrum statt. Bau-

herr ist die Stadt Neumünster (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. 2013. S. 16).  

Das Bildungszentrum ist zweigeschossig. Im Erdgeschoss befinden sich die Schulmensa, die 

multifunktional ist und zu einer Aula umgebaut werden kann sowie zwei Fachräume. Im 1. 

Obergeschoss befindet sich die Bücherei, die ebenfalls schwerpunktmäßig durch die Schule 

genutzt wird.  

 

 

Abbildung 9: Vereinfachte Darstellung der Nutzungsmischung des Bildungszentrums Vicelin-

schule (eigene Darstellung) 

 

Das ursprüngliche Ziel, hier ein Lernzentrum für den Stadtteil zu schaffen, wurde nicht umge-

setzt. Als z.T. schwierig hat sich die Kombination öffentlich zugänglicher Bereiche im Gebäude 

wie z.B. das Büro des Quartiersmanagements mit den geschlossenen Arbeitsbereichen einzel-

ner Fachdienste herausgestellt, die feste Sprechzeiten anbieten.   

Das Bildungszentrum selbst und das Grundstück sind im Besitz der Stadt Neumünster. Zu dem 

öffentlichen Grundstück musste ein privates Grundstück hinzugekauft und ein darauf beste-

hendes Wohngebäude zurückgebaut werden. Eine Grundstücksteilung war nicht notwendig.  
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Die Idee zur Öffnung der Schule und der Mehrfachnutzung des Bildungszentrums ist aus der 

Stadterneuerung heraus entstanden. Initiatorin für die Öffnung war der Fachdienst Stadtpla-

nung und Stadtentwicklung sowie das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integra-

tion als Fördermittelgeberin der Städtebauförderung. Für die Zuwendung aus der Städte-

bauförderung musste durch die Stadt Neumünster nachgewiesen werden, dass ein bestimm-

ter Anteil des Bildungszentrums für den Stadtteil bzw. deren Bewohner zur Verfügung steht.  

 

 

Abbildung 10: Zeitstrahl (eigene Darstellung) 

 

Die Finanzierung des Gesamtprojektes erfolgte einerseits durch den „Investitionspakt zur 

energetischen Sanierung von Schulen, Kindergärten, Sportstätten und sonstiger sozialer Infra-

struktur in den Kommunen“. Mit diesen Mitteln wurde das Schulgebäude selbst saniert und 

barrierefrei umgebaut und ca. ein Drittel der Kosten für den Neubau finanziert. Aus den Mit-

teln der Städtebauförderung wurde der Neubau des Bildungszentrums zu ca. zwei Dritteln fi-

nanziert. Die Eigenmittel für die Kofinanzierung der Mittel der Städtebauförderung wurden 

durch den Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung in den Haushalt eingestellt. Eben-

falls wurden mit Städtebauförderungsmitteln Teile des Schulhofes umgestaltet. Dieser ist 

dementsprechend an den Nachmittagen und am Wochenende für die Bewohner des Stadtteils 

offen zu halten. Allerdings entstehen dadurch auch Konflikte, da der Schulhof durch die Um-

gestaltung einem höheren Nutzungsdruck ausgesetzt ist und immer wieder verunreinigt wird 

bzw. Schäden durch Vandalismus entstehen.  

Die Mittel und die Organisation der Einrichtung des Gebäudes (Kücheneinrichtung, Mobiliar) 

wurden durch den Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport bereitgestellt.  

Für die konzeptionelle Ausgestaltung wurde eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe gegrün-

det. Initiator war der Fachdienst Stadtplanung. Teilnehmer der Arbeitsgruppe waren der Fach-

dienst Schule sowie der Fachdienst Kinder und Jugend. Ein wesentliches Ergebnis war ein ge-

meinsam erarbeitetes Raumprogramm für das Bildungszentrum. Dieses war wiederum inhalt-

liche Grundlage für die Vergabe der Planungsleistung. Auf dieser Basis wurde das Architektur-

büro Hain beauftragt, den Neubau des Bildungszentrums sowie den Umbau des Grundschul-

gebäudes zu planen. 

 

 

 

 



Organisations- und Bewirtschaftungsmodelle von Mehrfachnutzungen 

 

 

24 

Bewirtschaftung und Nutzung 

 

Für die Nutzung der allgemein zugänglichen Räumlichkeiten gibt es keine expliziten bzw. ver-

schriftlichen Nutzungsbedingungen. Alle Räume sind kostenfrei, d.h. es werden von Dritten 

keine Mieteinnahmen generiert. Damit soll dem Ziel entsprochen werden, eine niedrigschwel-

lige, kostenfreie Infrastruktur für die Stadtteilbewohner anzubieten, in der sich soziales Mitei-

nander entfalten kann (z.B. Chor, Vorträge). Kommerzielle Projekte und Veranstaltungen sind 

in den Räumen des Bildungszentrums ausgeschlossen.  

 

 

Abbildung 11: Organigramm des Bildungszentrums Vicelinschule (eigene Darstellung) 

 

Grund für die kostenfreie Überlassung sind auch die Förderbedingungen der Städtebauförde-

rung, d.h. wenn Mieteinnahmen für die Finanzierung des Bildungszentrums vorgesehen wor-

den wären, wäre der Anteil der Förderung von Bund und Land niedriger gewesen.  

Alle Kosten für die Instandsetzung oder Modernisierung werden durch die Stadt Neumünster 

getragen. Die technische Instandhaltung erfolgt durch das städtische Gebäudemanagement. 

Für das Bildungszentrum selbst und den angrenzenden Schulhof gibt es einen eigenen Haus-

meister. Dieser ist auch für die Öffnung und Schließung mitverantwortlich. Die Aktivitäten im 

Bildungszentrum werden durch den städtischen Stadtteilschulkoordinator des Fachdienstes 

Schule, Jugend, Kultur und Sport abgestimmt, d.h. er bildet die Schnittstelle zwischen den 

Stadtteilinitiativen und den anderen Gebäudenutzern. Die technische Bewirtschaftung des 

Gebäudes erfolgt über das städtische Gebäudemanagement.  
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4.3. Stadtteil- und Bildungszentrum Wichlinghofen, Dortmund 

 

 

Adresse: Vinklöther Mark 11, 44265 Dortmund-Wichlinghofen 

Fertigstellung/Realisierung: In Planung 

Mischung: Grundschule, Turnhalle, Gymnastikhalle, Bürgerzentrum, Freianlagen - Bildung, Nut-

zung durch Bürger*innen und Vereine, Wohnen mit ergänzenden Nutzungen (auf separatem 

Baugrundstück) 

Projektentwicklung: SBZ durch Stadt Dortmund mit Beteiligung eines Bürgervereins, Entwick-

lung Wohnbereich / ergänzende Nutzungen durch Investor (noch offen) 

Eigentümer: Stadt Dortmund (SBZ), Wohnen und ergänzende Nutzungen (Privat), Betreiber: 

Schule – Stadt Dortmund, Bürgerzentrum – Bürgerverein (Kooperationsvereinbarung) 

Rolle der Kommune: Vergabe Machbarkeitsstudie, Durchführung Realisierungswettbewerb, An-

passung des Bebauungsplans, Bauherr SBZ, Förderantragstellung Städtebauförderung, Finanzie-

rung komm. Eigenanteil, Erstausstattung Bürgerzentrum, Gebäudeunterhaltung, Betriebskos-

ten schulische Nutzungen 

Planungsrecht: Es liegt ein B-Plan vor, der für die bestehende Schule eine Gemeinbedarfsfläche 

ausweist. Für die Entwicklung von Wohn- oder Einzelhandelsflächen innerhalb der Gemeinbe-

darfsfläche muss eine Änderung des bestehenden B-Plans erfolgen 

Sonstiges: Auf dem ca. 9.175 m² großen städtischen Grundstück einer einzügigen Grundschule 

wird ein 2-geschossiges Stadtteil- und Bildungszentrum (SBZ) neu errichtet. Dieses umfasst eine 

inklusive Ganztagsgrundschule, eine Turnhalle, eine Gymnastikhalle, ein offenes Stadtteilhaus 

und Freianlagen. Es soll eine möglichst hohe Zahl an multifunktionalen Räumlichkeiten geschaf-

fen werden, die flexibel nutzbar sind. In einem separaten Baukörper nördlich des SBZ sollen 

durch einen Investor barrierefreie Wohnungen für Ein- und Zweipersonenhaushalte (Senioren-

wohnen) und ergänzende Nahversorgungs- und Dienstleistungsangebote (z.B. kleinteiliger Ein-

zelhandel) realisiert werden. Ob die Wohnungen als Eigentums- oder Mietwohnungen errichtet 

werden, ist noch nicht abschließend geklärt. Insgesamt umfasst das SBZ (ohne Investorenpro-

jekt) rund 5.210 m² Bruttogrundfläche. Angestoßen wurde der Neubau auch durch den Verein 

Quelle: HWR Architekten 
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„Projekt Wichlinghofen - Der Bürgerverein“. Ziel des Vereins ist es, das SBZ im Sinne eines Com-

munity Centers zu nutzen und für lokale Vereine und die Stadtteilbevölkerung zu öffnen. 

Baukosten: Die Gesamtkosten des Neubaus inkl. Außenanlagen und Beseitigung der Bestands-

gebäude belaufen sich auf ca. 18,487 Mio. Euro (brutto). Für die Kostengruppen 300 und 400 

belaufen sich die Kosten auf 2.212 Euro/m².  

 

 

Vorbereitung/Planung und Bau 

 

Der Neubau des Stadtteil- und Bildungszentrums (SBZ) geht auf eine Initiative aus der lokalen 

Bürgerschaft des Stadtteils Wichlinghofen zurück. Hintergrund für die Initiative „projekt wich-

linghofen“ war der durch die Stadt Dortmund aufgrund der problematischen Haushaltslage 

geplante „Verwaltungsumbau 2010“, der u.a. die Schließung von einzügigen Haupt- und 

Grundschulen und damit perspektivisch auch die Schließung der Wichlinghofer Grundschule 

vorsah. Im Rahmen eines intensiven Austauschs zwischen dem „projekt wichlinghofen“, der 

Schulleitung, Verwaltung und Politik kann nach Abwägung aller relevanten Belange der Schul-

standort erhalten werden. Mit dem Neubau des Stadtteil- und Bildungszentrums soll der 

Standort der Grundschule langfristig gesichert und die öffentliche soziale Infrastruktur im 

Stadtteil gestärkt werden, in dem Räume für die Stadtteilbewohner*innen geschaffen werden. 

Das Gesamtprojekt besteht aus dem Neubau des Stadtteil- und Bildungszentrums, das eine 

Grundschule mit angeschlossener Turn- und Gymnastikhalle, das Bürgerzentrum sowie neu 

gestaltete Außenanlagen umfasst. Nördlich des SBZ soll eine noch zu projektierende Wohnbe-

bauung1  entstehen. Bauherr des SBZ ist die Stadt Dortmund. Die öffentliche Nutzung des SBZ 

soll durch die Initiative „projekt wichlinghofen“, die sich mittlerweile als Verein „projekt wich-

linghofen - Der Bürgerverein e.V.“ konstituiert hat, organisiert und getragen werden.  

Das zukünftige SBZ umfasst eine Grundschule, die auf einen 1,5-zügigen Betrieb ausgerichtet 

ist sowie das Bürgerhaus als eine baulich-funktionale Einheit. Das SBZ ist als zweigeschossiges 

Gebäude geplant. Das Obergeschoss ist ausschließlich für die Schulnutzung vorgesehen. Hier 

befinden sich die Klassen-, Differenzierungs- und Inklusionsräume sowie integrierte Lernin-

seln. An eine Lerninsel angedockt ist die Terrasse, die als „Grünes Klassenzimmer“ dienen soll. 

Im Erdgeschoss befinden sich der Verwaltungsbereich der Schule und die OGS-Betreuung. 

Weiterhin liegen im Erdgeschoss gemeinschaftlich durch Schule und Bürgerverein genutzte 

Räume wie die Aula, die gleichzeitig als Mensa dient und die als Multifunktionsraum für bis zu 

150 Personen nutzbar ist. Durch den Einbau mobiler Trennwände ist die Aula in bis zu 3 Mehr-

zweckräume unterteilbar und damit flexibel nutzbar. Weiterhin befinden sich im Erdgeschoss 

 

1 Da der Planungsprozess für die Wohnbebauung erst am Anfang steht, beschränkt sich die Fallstudie 

auf die Darstellung des weiter fortgeschrittenen Planungsprozesses des Stadtteil-.und Bildungszent-

rums. 
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ein Atelier und die Mediathek / Bibliothek, die sowohl von der Schule als auch dem Bürgerver-

ein genutzt werden. Ein weiterer Mehrzweck- / Spieleraum und ein Büro mit angrenzendem 

Lager sowie der an die Aula angrenzende Gastroraum mit kleiner Küche sind ausschließlich 

dem Bürgerverein vorbehalten. An das Gebäude schließt sich eine „Stadtteilterrasse“ an, auf 

der ebenfalls Veranstaltungen durchgeführt werden können.  

Das SBZ wird ergänzt durch eine Turn- und Gymnastikhalle, die neben der Halle selbst über 

Geräte- und Sozialräume sowie einen vereinseigenen Kraftraum im Obergeschoss verfügen 

soll. 

 

Abbildung 12: Vereinfachte Darstellung der Nutzungsmischung des Stadtteil- und Bildungs-

zentrums Dortmund-Wichlinghofen (eigene Darstellung) 

 

Das SBZ selbst und das Grundstück sind im Eigentum der Stadt Dortmund. Aus dem öffentli-

chen Grundstück wird zu einem späteren Zeitpunkt das Grundstück für die spätere Wohnbe-

bauung herausparzelliert und voraussichtlich an einen Investor veräußert, der die Wohnbe-

bauung mit den ergänzenden Angeboten realisieren soll.  

Die Idee zum Bau des SBZ geht auf die Initiative des heutigen Stadtteilvereins zurück. Hinter-

grund war neben der erwähnten geplanten Schließung der Grundschule auch ein allgemeiner 

Mangel an Nahversorgungs- und Dienstleistungsangeboten im Stadtteil. Der Verein hat bereits 

sehr früh Bedarfe formuliert und Nutzungsziele für das SBZ entwickelt. Dafür wurden Akteure 

aus dem Stadtteil befragt (z.B. AWO, SPD-Ortsverein, Elterninitiative als Betreiber der OGS, 

Sportverein etc.). Die Entwicklungsziele wurden in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung 

weiterentwickelt. So hat die Stadt Dortmund 2014 eine Machbarkeitsstudie für das SBZ in Auf-

trag gegeben, in deren Rahmen weitere Akteure beteiligt und die Machbarkeit des SBZ geprüft 
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wurde. Auf Basis der Machbarkeitsstudie wurde dann 2018 ein architektonischer Realisie-

rungswettbewerb nach den Richtlinien für Planungswettbewerbe 2013 durchgeführt. Die fünf 

Fachpreisrichter stammten aus dem Bereich Architektur, Landschaftsarchitektur und dem Pla-

nungsdezernenten der Stadt Dortmund. Die Sachpreisrichter waren die zukünftigen Nutzer 

(Schulleitung, Bürgerverein, Sportverein) des SBZ und der Bezirksbürgermeister. Mit den bei-

den bestplatzierten Architekturbüros wurde nach Abschluss des Wettbewerbs ein Verhand-

lungsverfahren nach VgV durchgeführt. Das aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgegangene 

Büro HWR Architekten wurde im Anschluss 2019 mit der Planung des SBZ beauftragt. Die Vor-

planung für das SBZ wurde im Januar 2020 abgeschlossen. Der Abschluss der Hochbaumaß-

nahmen bzw. der Einzug ist aktuell für das 3. Quartal 2024 geplant. Der Dialog zwischen dem 

Amt für Stadterneuerung, der städtischen Immobilienwirtschaft, dem Bürgerverein, der Rek-

torin der Grundschule und der Schulverwaltung wird im Rahmen regelmäßiger Planungstref-

fen im Stadtteil fortgeführt, so dass eine laufende Beteiligung zwischen den städtischen Pro-

jekt- und Bauverantwortlichen und den späteren öffentlichen und privaten Nutzern gewähr-

leistet ist. 

 

Abbildung 13: Zeitlicher Ablauf der Projektentwicklung 

 

Die Finanzierung des SBZ erfolgt aus Eigenmitteln der Stadt Dortmund sowie einer Kofinanzie-

rung aus Mitteln der Städtebauförderung. Alle rein schulischen Bereiche (Neubau der 1,5-zü-

gigen Grundschule inkl. Anschaffung der Ausstattung und Einrichtungen für die Schule) sind 

über das Stadterneuerungsprogramm nicht förderfähig und werden komplett durch die Stadt 

finanziert. Die Eigenanteile der förderfähigen Hoch- und Tiefbaukosten für das SBZ einschließ-

lich der Außenanlagen und der Turnhalle werden durch das Amt für Stadterneuerung getra-

gen. Die Kosten für Ausstattung und Einrichtung der Schule und der gemeinschaftlich durch 

Schule und Verein benutzten Räumlichkeiten trägt das Schulverwaltungsamt. Die Ausstattung 

der Räume, die ausschließlich dem Bürgerverein vorbehalten sind, wird durch das Amt für 

Stadterneuerung finanziert – die Einrichtung geht ins Eigentum und in die Verantwortung des 

Bürgervereins über. Die gemeinschaftlich genutzte Ausstattung des SBZ ist im Rahmen der 

Städtebauförderung förderfähig. Für die gesamte Zuwendung aus der Städtebauförderung 

muss durch die Stadt Dortmund nachgewiesen werden, welche Anteile/Flächen des SBZ für 

den Stadtteil bzw. deren Bewohner zur Verfügung stehen (z.B. Turnhalle, Außenanlagen, 

Räume für Mehrfachnutzungen) und damit im Sinne der Städtebauförderung förderfähig sind.  
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Bewirtschaftung und Nutzung 

 

Da sich das SBZ noch in der Planungsphase befindet, ist noch nicht abschließend geklärt, wie 

die Bewirtschaftung der Immobilie organisiert wird. Die von der Schule ausschließlich oder 

teilweise genutzten Räume sollen von der Stadt bewirtschaftet werden. Der zukünftige Betrieb 

des Bürgerhauses soll vom „projekt wichlinghofen - Der Bürgerverein e.V.“ übernommen wer-

den. Aktueller Stand der Diskussion ist, dass der Bürgerverein keine Miete für die Nutzung der 

Räume zahlt, allerdings eine Beteiligung an den Betriebskosten nach einem festen Schlüssel 

(auf Basis der Nutzungsanteile) erfolgen soll. Das setzt aber voraus, dass der Verein selber 

Einnahmen z.B. aus der Untervermietung und der Bewirtschaftung der Räume generiert. Diese 

Details und auch die weiteren Verantwortlichkeiten auf Seiten des Vereins werden Bestandteil 

eines noch zu erarbeitenden Kooperations- und Nutzungsvertrages sein.  

Bereits klar ist, dass dafür auf Seiten des Bürgervereins eine verantwortliche Person benannt 

werden muss, die z.B. für die Organisation des Zugangs zu den Räumen des Bürgerzentrums 

verantwortlich ist. Die organisatorischen oder technischen Regelungen (z.B. Abtrennung 

durch Türen, Schließsysteme, Nutzungszeiten, Nutzungsrechte), sind noch nicht abschließend 

geklärt. Die rein schulischen Nutzungen sind von den gemeinschaftlichen Nutzungen getrennt. 

Die Unterhaltung der Freianlagen erfolgt durch das Grünflächenamt. 

 

Abbildung 14: Organigramm des Stadtteil- und Bildungszentrums Dortmund-Wichlinghofen 

(eigene Darstellung) 
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4.4. Frizz 23, Berlin 

 

 

Adresse: Friedrichstraße 23, 23A, 23B, 10969 Berlin 

Fertigstellung/Realisierung: 2018 

Mischung: Kunst, Kreativwirtschaft, Bildung, Gastronomie, Einzelhandel und Wohnen auf dem 

Gelände des ehemaligen Blumengroßmarktes 

Projektentwicklung: Deadline Architekten, Forum Berufsbildung e.V, FrizzZwanzig GbR. Miniloft 

Kreuzberg GbR 

Eigentümer/Betreiber: FrizzZwanzig GbR 

Rolle der Kommune: Entwickelt wurde das Projekt im Rahmen der ersten Konzeptvergabe des 

Landes Berlin. Auslober waren die landeseigene Berliner Großmarkt GmbH und der Liegen-

schaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG als Eigentümer des Grundstücks. Zum Verkauf standen fünf 

Grundstücke von denen eines an die o.g. Baugruppe veräußert wurde.  

Planungsrecht: Es liegt ein Bebauungsplan vor, der das Grundstück als Mischgebiet ausweist. 

Sonstiges: Das Frizz 23 umfasst 46 Gewerbeeinheiten sowie 14 Minilofts, drei Wohnungen und 

vier kombinierte Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Nutzfläche beträgt insgesamt 5.648 m². 

Das Besondere an dem Bauprojekt ist, dass das Baugruppenmodell erstmals für einen Gewer-

beneubau angewandt wurde. Die Nutzungsvorgaben (hier Gewerbe mit Schwerpunkt Kultur-

/Kreativwirtschaft und Wohnen) wurden für zehn Jahre im Kaufvertrag festgelegt. Vor dem Kon-

zeptverfahren und parallel dazu fand im Zusammenhang mit dem Kulturkonzept und dem da-

rauf aufbauenden dialogischen Verfahren intensive Beteiligung der lokalen Bevölkerung statt. 

Baukosten: Die Gesamtkosten des Bauwerks belaufen sich auf 18,16 Mio. Euro (brutto). Bezo-

gen auf die Bruttogrundfläche (BGF) von 9.324 m² ergeben sich Kosten in Höhe von 1.947 

Euro/m² (brutto). Die Kosten für in der Kostengruppe 300 beträgt 9.150.000 € (brutto) und in 

der Kostengruppe 400 1.950.000 Euro (brutto). Pro m² ergeben sich daraus Kosten in Höhe von 

1.119 Euro/m². 

Quelle: Deadline Architekten 
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Vorbereitung/Planung und Bau  

 

Das Frizz 23 ist das Immobilienprojekt der Baugruppe FrizzZwanzig GbR. Die Immobilie ist im 

Gegensatz zu klassischen Baugruppen kein Wohnprojekt für Selbstnutzer, sondern hat eine 

kleinteilige, gewerbliche Nutzung mit einem Branchenschwerpunkt auf der Kultur- und Krea-

tivwirtschaft.  

Das übergeordnete Ziel des Bauprojektes bzw. der Baugruppe ist, dass sich die Eigentümer 

langfristig einen eigenen Gewerbestandort in Berlin Kreuzberg sichern und nicht durch die 

wachsende Nachfrage konkurrierender Nutzungen (Wohnen, Gewerbe) verdrängt werden. 

Gerade das kleinteilige Gewerbe aus der Kreativwirtschaft ist durch die stark steigenden Mie-

ten am Berliner Immobilienmarkt bedroht und kann sich durch die Eigentumsbildung der Kon-

kurrenz am Immobilienmarkt entziehen.  

Der Neubau umfasst 46 Gewerbeeinheiten, 14 Minilofts, drei Wohnungen und vier kombi-

nierte Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Nutzfläche beträgt 5.648 m². Der Branchenmix um-

fasst folgende Anteile: ca. 32 % Bildung, 22 % Kreativwirtschaft, 15 % Einzelhandel, 15 % Mi-

niloft, 12 % Kunst und 4 % Gastronomie. Mit der Organisation als Baugruppe übernimmt das 

Frizz 23 eine Pionierfunktion in der Planung und Umsetzung von Gewerbeimmobilien (Dead-

line Architekten o.J.).  

Eigentümer der Immobilie ist die Baugruppe FrizzZwanzig GbR. Die Baugruppe umfasst 38 ver-

schiedene Unternehmen und Institutionen. Der größte Teil ist Selbstnutzer ihrer eigenen Ein-

heiten in der Immobilie. Das Grundstück der Immobilie wurde nach dem Erwerb auf drei Ei-

gentümer aufgeteilt, die gleichzeitig auch (Teil-)Eigentümer der Gewerbeimmobilie sind. Dies 

sind  

− das Forum Berufsbildung e.V. 

− die FrizzZwanzig GbR 

− die Miniloft Kreuzberg GbR 

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten wurden die Belange der Baugruppe FrizzZwanzig GbR 

durch zwei Geschäftsführer vertreten. Die Architekten und Urheber der Idee der Immobilie 

sind Deadline Architekten, die als Eigentümer der Miniloft Kreuzberg GbR auch Teil der Bau-

gruppe sind.  

Im Planungsprozess wurden über acht Jahre ca. alle sechs Wochen Sitzungen der Baugruppe 

durchgeführt. Darüber hinaus haben die Architekten Einzelabstimmungen mit den Teilneh-

mern der Baugruppe durchgeführt.  

Die Gesamtkosten für das Bauprojekt belaufen sich auf 18,1 Mio. €. Als eine der größten Her-

ausforderungen hat sich die Organisation der Finanzierung des Immobilienprojektes erwiesen, 

da nur wenige Banken Erfahrungen haben oder gewillt sind, Finanzierungen für Baugruppen 

zu gewähren, weil es keine Routinen bei der Einschätzung des finanziellen Risikos solcher Im-

mobilienprojekte bzw. Akteurskonstellationen bei den Banken gibt. 
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Exkurs Konzeptvergabe 

Das Frizz 23 wurde auf dem Gelände des ehemaligen Blumengroßmarktes errichtet, welches 

durch den Umzug des Großhandels für eine Neugestaltung frei wurde. Drei Baufelder wurden 

im Konzeptverfahren vergeben.  

Im Vorfeld der Konversion beauftragte die Bezirksverwaltung Friedrichshain-Kreuzberg 2009 zu-

nächst eine Konzeptstudie für ein Kunst- und Kreativquartier. In dem Konzept wurden räumliche 

und architektonische Vorgaben für die weitere Entwicklung festgelegt, die von den später reali-

sierten Immobilienprojekten (von denen eins das Frizz 23 ist) teils übernommen wurden. Auf-

bauend auf den Ergebnissen der Konzeptstudie schrieb die Berliner Großmarkt GmbH in Koope-

ration mit dem Liegenschaftsfonds Berlin 2011 das Bieterverfahren „Checkpoint Art“ für fünf 

Grundstücke aus. Festgelegt war für das Bieterverfahren ein Mindestkaufpreis für die Grundstü-

cke sowie das Nutzungskonzept, welches einen kulturellen Schwerpunkt berücksichtigen sollte.  

Zur Beurteilung der eingegangenen 19 Angebote wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine 

Verkaufsempfehlung aussprechen sollte. Diese Arbeitsgruppe bestand aus Vertretern der Se-

natsverwaltungen für Wirtschaft, Technologie und Forschung sowie für Stadtentwicklung und 

Umwelt, des Bezirks sowie der Kreativwirtschaft. Die Arbeitsgruppe formulierte Anfang 2012 

Beurteilungskriterien, auf deren Basis die TeilnehmerInnen ihre Konzepte nochmals überarbei-

teten (s. Tabelle).  

 

Beurteilungskriterien 

max. 40 

Punkte 

Kaufpreis 
− Überschreiten/ Einhalten des Mindestkauf- 

preises 

max. 40 

Punkte 

Nutzungskon-

zept  

(Kreativwirt-

schaft) 

− Kunst- und kreativwirtschaftliche Nutzung 

− Umfeldbezug der Nutzungen (Kunstquartier, Park, Jüdi-

sches Museum, Bildungs- und Kulturangebote für die An-

wohner) 

− Kleinteiligkeit der Nutzung als Voraussetzung für eine dif-

ferenzierte Gebäudegestaltung 

− Kleinteilige Parzellierung der Bebauung 

− Attraktivität der Erdgeschossnutzung in Bezug auf den öf-

fentlichen Raum (Platz, Straße, Park) 

− Kosten- und nutzerdifferenziertes Angebot bei  

Wohnungen 

max. 20 

Punkte 

Alleinstellungs-

merkmal/ Origi-

nalität/ Selbst-

nutzung 

− Alleinstellungsmerkmal und Originalität (Ökologische Kon-

zepte, Energieverbrauch, Wasserbewirtschaftung, innova-

tive technologische Ansätze) 

− Kunst- und kreativwirtschaftliche Nutzung 

Summe (max. 100 Punkte) 

Tabelle 2: Beurteilungskriterien der Konzeptvergabe, Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung. 2019. S. 23 
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Darüber hinaus wurde festgelegt, dass die Finanzierung des Bauprojektes bereits im Verfahren 

nachzuweisen und ein Architekturwettbewerb durchzuführen sei. Der Architekturwettbewerb 

wurde allerdings im weiteren Verlauf des Verfahrens nicht mehr durchgeführt. 

Insgesamt zog sich der Planungs- und Beteiligungsprozess über neun Jahre von den ersten kon-

zeptionellen Überlegungen bis zur Baufertigstellung hin. Ausgehend von wenigen grundsätzli-

chen Zielen zum Prozessbeginn entwickelte sich das Verfahren iterativ im Prozess und verän-

derte sich im Austausch mit den beteiligten Akteuren und der Bevölkerung.  

 

Im Ergebnis entstanden neben dem Frizz 23 noch zwei weitere Gebäude mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten zwischen Kultur-/Kreativwirtschaft und bezahlbarem Wohnen (Bundesinstitut 

für Bau-, Stadt- und Raumforschung. 2019. S. 20ff).  

Laut Bebauungsplan (VI-150d-2b) dürfte das Gebäude zwei bis fünf Vollgeschosse hoch gebaut 

werden. Der tatsächliche Entwurf umfasste aber Gebäudeteile mit sechs Vollgeschossen. Im 

Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gegen den Bebauungsplan konnte der Entwurf entge-

gen der Festlegungen des Bebauungsplans baulich umgesetzt werden. Laut Einschätzung des 

Architekten war für den Erfolg des Widerspruchs auch wichtig, dass sich die Senatsverwaltung 

für das Immobilienprojekt ausgesprochen hat.  

 

 

Abbildung 15: Zeitstrahl (eigene Darstellung) 

 

Bewirtschaftung und Nutzung 

 

Nach Abschluss der Bauarbeiten wurde die Immobilie geteilt und an die jeweiligen Einzelei-

gentümer übergeben. Nutzer sind heute z.B. das Forum Berufsbildung e.V., die Competition-

line Verlags GmbH, die Peperoni Werbe- und PR-Agentur GmbH oder die Fahrradhersteller 

Standert Design GmbH.  

Die Immobilie wird heute durch eine Hausverwaltung betrieben. Diese wurde nach der Fertig-

stellung der Immobilie eingesetzt. Die Hausverwaltung kümmert sich um die technische und 

organisatorische Bewirtschaftung der Immobilien. Dazu zählt (wie bei Wohneigentümerge-

meinschaften auch) die Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen, die Abrechnung der Neben-

kosten oder die Beauftragung von Handwerksleistungen für Instandsetzungsmaßnahmen.  
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Abbildung 16:Detailansicht Frizz 23, Quelle: Deadline Architekten, Berlin 

 

Das Frizz 23 verfügt auch über Gemeinschaftsflächen. Dazu zählen der Dachgarten sowie ein 

kleiner Ausstellungsraum. Die Organisation der Belegung ist bislang nicht formal geregelt, son-

dern findet durch die Absprache zwischen den Eigentümern statt. Die Kosten für die Reinigung 

und Instandhaltung der Gemeinschaftsflächen wird durch die Eigentümergemeinschaft getra-

gen. 

 

 

Abbildung 17: Organigramm des Frizz 23 (eigene Darstellung) 
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4.5. TÜ3 Tübingen 

 

 

Adresse: Wohlboldstraße 7, 72072 Tübingen 

Fertigstellung/Realisierung: 2016 

Mischung: Einzelhandel (DM), Wohnen 

Projektentwicklung: Aldi Süd GmbH & Co. oHG 

Eigentümer/Betreiber: Aldi Süd GmbH & Co. oHG 

Rolle der Kommune: Einwand Bauvorantrag, Aufstellung Bebauungsplan 

Planungsrecht: Bebauungsplan (Mischgebiet) 

Sonstiges: Auf ihrem Grundstück plante die ALDI Süd GmbH gegenüber ihrer bestehenden 

Filiale die Errichtung eines eingeschossigen Drogeriemarktes. Seitens der Verwaltung wurde 

das geringe Maß der Nutzung und die Verstärkung der isolierten Lage moniert. Da dennoch 

die Nahversorgung im Quartier verbessert und die städtebauliche Einbindung gewährleistet 

werden sollten, wurde in einem neuen Bebauungsplan eine Mischnutzung festgesetzt, wel-

che für den neuen Baukörper eine viergeschossige Bauweise mit Wohnnutzung in den 

Obergeschossen vorschreibt (im Teilgebiet des alten Bebauungsplans war lediglich Ge-

werbe zulässig). Folglich wird nun das Erdgeschoss an die Drogeriekette DM vermietet, in 

den oberen drei Geschossen wurden 43 (möblierte) Mietwohnungen fertiggestellt. 

Baukosten: Vom Projektentwickler wurden leider keine Angaben zu den Baukosten ge-

macht.  

 

 

 

  

Quelle: Aldi Süd 
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Vorbereitung/Planung und Bau 

 

Das mit dem Namen „TÜ3“ getaufte Immobilienprojekt wurde durch die Aldi Süd GmbH ent-

wickelt und im Jahr 2016 fertiggestellt. Es befindet sich im Stadtteil Derendingen und ist über-

wiegend umgeben von Wohnbebauung. Der Baukörper steht auf einem ca. 10.000 m² großen 

Grundstück, welches sich ebenfalls im Eigentum der Entwicklerin befindet und bereits durch 

eine Aldi-Filiale genutzt wird. 

Das großzügige Grundstück bot somit genügend Fläche, um dort ein weiteres Gebäude zu 

platzieren. Im eigenen Interesse und hier konkret zur besseren Nahversorgung des Quartiers 

möchte die Aldi Süd GmbH generell derartige Reserveflächen gerne einer zusätzlichen Nut-

zung zuführen. In diesem Fall plante sie die Errichtung eines Drogeriemarktes in Form eines 

eingeschossigen Gebäudes. 

 

 
Abbildung 18: Zeitstrahl Projektentwicklung (eigene Darstellung) 

 

Die Stadtverwaltung monierte eine durch Gebäude und Parkplatz isolierende Wirkung und die 

sich daraus ergebende geringe Verzahnung mit dem angrenzenden neuen gemischten Bau-

quartier „Mühlenviertel“, so dass der Bau in der ursprünglichen Form zunächst nicht geneh-

migt wurde. Die Großflächigkeit bzw. Agglomeration von Handelsbetrieben an dieser Stelle 

hat sich in dieser Form nicht mit den Zielen der Regionalplanung überschnitten. Aufgrund be-

schränkter Flächenreserven und starker Nachfrage nach Wohnraum in Tübingen werden bei 

Änderungen oder Neuaufstellungen eines Bebauungsplans eingeschossige Nutzungen für Ein-

zelhandelsnutzung nicht mehr gefördert. Des Weiteren wird in derartigen Fällen die Kopplung 

von Wohnen mit anderen Nutzungen nahegelegt. Nach weiteren Gesprächen mit der Stadt 

Tübingen wurde daraufhin ein Gebäude geplant, welches die angedachte Handelsnutzung mit 

Wohnen vereint. In der nutzungsgemischten, mehrgeschossigen Variante wurde das Immobi-

lienprojekt schließlich von der Stadt genehmigt. Mögliche negative Einflüsse durch einen 

neuen Drogeriemarkt konnten durch ein Gutachten nicht bestätigt werden. 
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In der „Studentenstadt“ Tübingen zielte das Nutzungskonzept der Immobilie auf studentisches 

Wohnen in Form von Apartments ab, allerdings sollten andere Interessenten nicht grundsätz-

lich ausgeschlossen werden. Vorteil bei dieser Nutzergruppe ist, dass der Nachweis für den 

Stellplatzschlüssel2 nicht in vollem Umfang erbracht werden muss.  

Planungsrechtliche Grundlage für die Realisierung des Vorhabens war die Aufstellung eines 

neuen Bebauungsplans, da die bestehenden Festlegungen aus der Bauleitplanung keine Nut-

zung durch Wohnungen ermöglichte (Art der baulichen Nutzung: Gewerbegebiet). Somit 

wurde im neuen Bebauungsplan ein Mischgebiet ausgewiesen, welches für das Erdgeschoss 

nicht störende Gewerbebetriebe zulässt und ab dem ersten Obergeschoss u.a. Wohn-, Büro-, 

Geschäftsnutzungen und kulturelle Einrichtungen ermöglicht. Im gleichen Zug wurde für das 

schon damals bestehende Einzelhandelsgebäude (Aldi-Filiale) durch Festlegung von Baugren-

zen eine Reserve für eine mögliche Erweiterung gesichert. Aufgrund der Versorgungsfunktion 

dieses Standorts für den Stadtteil Derendingen wurden in diesem Zuge der Flächennutzungs-

plan geändert. Da sich für diesen Bereich eine Nutzungsänderung abgezeichnet hat, wurde 

dies entsprechend in der Änderung des Regionalplans aufgenommen. 

 

 

Abbildung 19: Ansicht TÜ3, Quelle: Aldi Süd 

 

Das städtebauliche und architektonische Konzept sieht ein drei- bzw. viergeschossiges Bau-

werk (Hochpunkt) vor. Die Anzahl der Wohneinheiten bzw. Apartments hat sich aus der 

Grundfläche des Marktes bzw. der möglichen Aufstockung abgeleitet. Insgesamt wurden 43 

 

2 Die zwischenzeitlich erlassene örtliche Stellplatzsatzung ermöglicht in Abhängigkeit zu Wohnungs-

größe, ÖPNV-Erreichbarkeit sowie innovativem Mobilitätskonzept eine deutlich reduzierte Stellplatz-

anzahl je Wohneinheit. 
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Apartments errichtet, womit auch der planungsrechtliche Rahmen ausgeschöpft wurde. Auf 

den Dachterrassen wurden zudem zwei Aufenthaltsflächen für die Bewohner geschaffen. Im 

Gebäude wurden zwei Arten von Grundrissen realisiert, welche sich in der Wohnfläche unter-

scheiden. Die größeren Apartments sind zur Gebäuderückseite gerichtet. 

 

Abbildung 20: Vereinfachte Darstellung der Nutzungsmischung im TÜ3 (eigene Darstellung) 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde zudem ein städtebaulicher Vertrag geschlos-

sen. Das abgeschlossene Vorhaben wird seitens Projektentwicklerin sowie der Stadt als Pilot-

projekt bezeichnet. Nachverdichtung und Mehrfachnutzung stelle sich hierbei als probate Lö-

sung im Umgang mit Flächenknappheit dar und zeigen eine Möglichkeit auf, dringend benö-

tigten Wohnraum zu schaffen3. Das Projekt vereint öffentliche sowie private Interessen und 

dient als Beispiel für mögliche Nutzungsüberlangerungen und Nutzungsmischungen auf ande-

ren Liegenschaften im Stadtgebiet. 

 

Bewirtschaftung und Nutzung 

 

Aldi Süd ist weiterhin Eigentümerin der Immobilie und bewirtschaftet das Objekt aus eigener 

Hand. Die Vermarktung und Abschluss der Verträge erfolgen im Haus. Für Angelegenheiten, 

die eine Präsenz vor Ort erfordern (Schlüsselübergabe, Wohnungsbesichtigung), ist ein Haus-

verwalter eingestellt. Dieser fungiert auch als Bindeglied zwischen den Bewohnern und der 

 

3 Die Stadt Tübingen steuert der Wohnungsknappheit gegenwärtig vor allem auch mit dem Hand-

lungsprogramm „Fairer Wohnen“ und vermehrtem sozialen Wohnungsbau entgegen. 
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betriebseigenen Verwaltung und ist Ansprechpartner für Bewohner und Dienstleister. Die Be-

auftragung bzw. Vertragsgestaltung von/mit Dienstleistern (Parkplatzreinigung, Winterdienst, 

Reinigungsdienst) erfolgt auch durch die Regionaldirektion Aichtal (Aldi-Süd).  

 

Abbildung 21: Organigramm des TÜ3 (eigene Darstellung) 

Die aktuelle Nutzerstruktur zeichnet sich durch einen überwiegenden Anteil von Studierenden 

aus. Die Vermarktung der Wohnungen erfolgt über eine für das Projekt eigens eingerichtete 

Internetseite, worüber auch Interessensgesuche abgewickelt werden. Zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt ist die Immobilie vollständig vermietet, seit der Baufertigstellung gab es nahezu kei-

nen Leerstand. Die Mischnutzung von Wohnen und Handel hat bisher zu keinen Nutzungskon-

flikten geführt. Anlieferverkehre zwischen 6 bis 22 Uhr finden im öffentlich-rechtlich verein-

barten Rahmen statt und geben bisher keinen Anlass zu Beschwerden.  

 

 

Abbildung 22: Gebäudegrundriss TÜ3, Quelle: Quelle: Aldi Süd / Architekturbüro Witt 

 

Die von den Bewohnern entrichteten Mietkosten enthalten neben den klassischen Nebenkos-

ten auch Pauschalbeträge für die Nutzung von Internet und Telefonie.  

Um die Überschneidungen im Sortiment zwischen dem existierenden Aldi-Markt und dem ge-

planten DM zu minimieren hatte Aldi-Süd für einen Teilereich ihrer Produktpalette Zugeständ-

nisse gemacht. 
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4.6. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Leipzig 

 

 

Adresse: Grimmaische Straße 12-14, 04109 Leipzig 

Fertigstellung/Realisierung: 2008/2009 

Mischung: Einzelhandel, Gastronomie, Hochschulnutzung (Schwerpunkt Büronutzung). 

Projektentwicklung: Freistaat Sachsen vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Im-

mobilien- und Baumanagement, Universität Leipzig, MIB AG Immobilien und Beteiligungen. 

Eigentümer/Betreiber: Universität Leipzig, MIB AG Immobilien und Beteiligungen. 

Rolle der Kommune: Baugenehmigung  

Planungsrecht: Es liegt ein Bebauungsplan vor, der das Grundstück als Sondergebiet mit der 

Nutzung Universität ausweist.  

Fläche und Kosten: 2.800 m² Einzelhandelsfläche, 12.000 m² Bürofläche; Gesamtinvestiti-

onssumme: knapp 30 Mio. € 

Sonstiges: Die Immobilie ist Bestandteil des Innenstadtcampus der Universität Leipzig. Auf-

grund der Lage an einer wichtigen Einkaufsstraße wurde im Bereich der Erdgeschosszone 

Einzelhandels- und Gastronomienutzungen in das ansonsten durch die Universität genutzte 

Gebäude integriert.  

Das Projekt wurde auf Basis eine Erbpachtvertrags umgesetzt. Das Grundstück ist im Besitz 

der Universität Leipzig. Erbbaurechtnehmer für den Teilbereich, der für Einzelhandel und 

Gastronomie genutzt wird, ist der privater Investor MIB AG. Erbbaurechtnehmer für den 

universitär genutzten Teilbereich ist die Universität Leipzig.  

 

 

Quelle: IRI  
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Vorbereitung/Planung und Bau 

 

Projektinitiator war die Universität Leipzig, die auf dem Grundstück der Universität an der 

Grimmaischen Straße ein neues Universitätsgebäude errichten wollte. Aufgrund der Lage – 

die Grimmaische Straße ist Fußgängerzone und eine sehr zentral gelegene traditionelle Ein-

kaufsstraße in Leipzig – entschloss man sich, ein Mischnutzungskonzept mit Einzelhandelsnut-

zung im Erdgeschoss und in Teilen des ersten Obergeschosses zu realisieren. Das Institutsge-

bäude sollte den nördlichen Abschluss des innerstädtischen Campus der Universität Leipzig an 

der Grimmaischen Straße bilden und direkt an ein schon bestehendes Seminargebäude an-

schließen. 

 

 

 

Abbildung 23: Vereinfachte Darstellung der Nutzungsmischung im Gebäude (eigene Darstel-

lung) 

 

Für die Umsetzung des Mischnutzungskonzeptes wurde im Rahmen eines mehrstufigen Inves-

torenauswahlverfahrens ein Partner gesucht. Hierbei war es für die Universität aus entwick-

lungsperspektivischen Überlegungen wichtig, das Grundstück langfristig zu sichern und keine 

Eigentumsübertragung durchzuführen. Deshalb wurde eine Umsetzung auf Basis eines Erb-

baurechtsvertrages verfolgt. Dies ermöglichte es der Universität, das Grundstück in ihrem Be-

sitz zu halten und trotzdem das Projekt zusammen mit einem privaten Investor umsetzen zu 

können, der dann auch im Betrieb die Zuständigkeit für den Bereich der Einzelhandelsflächen 

übernimmt. Für einen privaten Investor ergaben sich durch das Erbbaurecht klare rechtliche 

Regelungen zum Gebäudeeigentum, die auch ohne den Erwerb des Grundstückseigentums 
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eine Projektfinanzierung ermöglichten. Über die Begründung von zwei Teilerbbaurechten 

kann das Teileigentum für den universitär genutzten und den für Einzelhandel genutzten Teil-

bereich des Gebäudes anteilsmäßig festgelegt werden. 

Im 2001 durchgeführten Investorenauswahlverfahren, dass sich ausschließlich auf das inhalt-

liche und wirtschaftliche Konzept bezog, setzte sich die MIB AG durch. Bei der MIB AG handelt 

es sich um ein Unternehmen, das in den Bereichen Projektentwicklung und Asset Manage-

ment tätig ist.  

Die bauliche Umsetzung erfolgte auf Basis eines Entwurfs des Architekturbüros Behet + Bond-

zio + Lin (Münster), das im Jahr 2002 einen vom Freistaat Sachsen für das gesamte Campusa-

real am Augustusplatz organisierten Architekturwettbewerb gewonnen hat (Baunetz 2002). 

Aufgrund einer längeren Diskussion um den Wiederaufbau der historischen Universitätskirche 

verzögerte sich die Umsetzung des Vorhabens um einige Jahre. Die Diskussion zur Entwicklung 

des innerstädtischen Universitätscampus wurde von der lokalen Presse intensiv begleitet. Das 

Bauprojekt (insbesondere das architektonische Konzept) wurde in mehreren Präsentationen 

von dem Freistaat Sachsen, der Universität und der MIB der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Prä-

sentationen und anschließenden Podiumsdiskussionen fanden u.a. direkt in der Fußgänger-

zone statt. Eine formelle Bürgerbeteiligung wurde nicht durchgeführt.  

 

 

 

Abbildung 24: Zeitstrahl Projektumsetzung (eigene Darstellung) 

 

Im Jahr 2007 erfolgte schließlich der Baubeginn für die Teilbaumaßnahme der wirtschaftswis-

senschaftlichen Fakultät (Immobilienzeitung vom 27.03.2008). Der Investor MIB AG war ope-

rativ für die Projektentwicklung und bauliche Umsetzung des Vorhabens verantwortlich. In 

diesem Zusammenhang gründete die MIB eine Investorengesellschaft, die zusammen mit dem 

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) als Vertreterin des Frei-

staats Sachsen einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der operativ tätigen MIB AG abschloss. 

Hierdurch wurde eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen, dass öffentliche Gelder in einen 

privaten Investitions- und Finanzierungsrahmen fließen konnten. Der in Sachsen u.a.  für den 

Hochschulbau zuständige SIB hatte in diesem Teilprojekt vor allem eine Controlling-Funktion 

inne, bei den restlichen Teilbauprojekten übernahm er die Bauherrenaufgaben.  
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Abbildung 25: Ansicht von Leibnizforum, Quelle: IRI 

 

Die Gesamtinvestitionssumme betrug knapp 30 Mio. € (ebd.). Die Vergabe- und Vertragsord-

nung für Bauleistungen (VOB) diente als Grundlage für die Ausschreibung und Vergabe Der 

Schlüssel für die Beteiligung des öffentlichen und des privaten Investors an den Gesamtinves-

titionskosten wurden bei Begründung der Teilerbbaurechte vorläufig festgelegt und nach der 

Umsetzung des Teilerbbaurechts auf Basis der finalen Investitionssumme endangepasst.  

Nach Baufertigstellung wurde die universitär genutzten Obergeschosse als Teileigentum für 

einen Betrag von 16,2 Mio. € von die Universität Leipzig übernommen (ebd.). Die für Einzel-

handel und Gastronomie genutzte Teileigentumseinheit im Unter- und Erdgeschoss sowie Tei-

len des ersten Obergeschosses wurden von der MIB AG übernommen.  

Die Universität Leipzig und die MIB AG bilden somit heute eine Erbbaurechtnehmergemein-

schaft auf dem Grundstück der Universität Leipzig. Es wurden insgesamt im Gebäude 2.800 

m² Einzelhandelsfläche und 12.000 m² Bürofläche geschaffen.  

 

Bewirtschaftung und Nutzung 

 

Der universitär genutzte und der von Einzelhandel und der Gastronomie genutzte Bereich wer-

den getrennt bewirtschaftet. Die Bewirtschaftung des universitär genutzten Bereiches erfolgt 

durch den Staatsbetrieb Sächsisches immobilien- und Baumanagement (SIB). Dieser ist z.B. 

zuständig, wenn Schäden an den technischen Anlagen oder an Dach und Fassade behoben 

werden müssen. Auch der Reinigungsvertrag für den Universitätsbereich des Gebäudes wurde 

von dem SIB abgeschlossen. Die technische Betreibung des universitär genutzten Bereiches 

(Überwachung und Bedienung der Haustechnik) erfolgt durch das Dezernat Planung und Tech-

nik der Universität Leipzig. Die MIB AG kümmert sich um die Bewirtschaftung des kommerziell 
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genutzten unteren Teilbereichs des Gebäudes. Diese Trennung ist aufgrund der strikten bau-

lichen und funktionalen Abgrenzung der Bereiche möglich.  

 

 

Abbildung 26: Grundrisse Erd- und Zwischengeschoss, Quelle: Behet + Bondzio + Lin Architekten 

 

Diese Trennung war ein wichtiges Ziel des architektonischen Konzeptes. Es wurde unter ande-

rem dadurch erreicht, dass die Zugänglichkeit zu den universitär genutzten Obergeschossen 

über die angrenzenden Universitätsgebäude sowie über eine offene Passage, die die Grimmai-

sche Straße mit dem von der Universität genutzten Innenhof verbindet, erfolgt. Im Innenhof 

befindet sich ein zentrales Foyer, aus welchem man in die oberen Geschosse geleitet wird. Im 

2.Obergeschoss, dem ersten Universitätsgeschoss, befinden sich das Dekanat und die großen 

Seminarräume. Darüber liegt das Institut der Wirtschaftswissenschaften. Die Einzelhandels- 

und Gastronomieflächen verfügen im Erdgeschoss über direkte Zugänge zur Fußgängerzone. 

Die Zugänglichkeit des Einzelhandels- und Gastronomiebereichs ist damit vollkommen von der 

Zugänglichkeit des Universitätsbereichs getrennt. Hierdurch werden Konflikte bezüglich 

Schließ- und Zugangszeiten aber auch bezüglich Reinigung und Sicherheit vermieden. Bei der 

Tiefgarage, die sich im Teileigentum der MIB AG befindet, erfolgt die Zufahrt über einen 

Grundstücksbereich, der der Universität gehört. Die Zugänglichkeit ist über im Grundbuch ein-

getragene Dienstbarkeiten geregelt. 

 



Organisations- und Bewirtschaftungsmodelle von Mehrfachnutzungen 

 

 

45 

 

Abbildung 27: Organigramm (eigene Darstellung) 

 

Insgesamt existieren nur sehr wenig gemeinsam genutzte Flächen (z. B. das Fluchttreppen-

haus). Auch die Haustechnik ist nahezu vollständig voneinander getrennt. Lediglich die Sprink-

leranlage wird gemeinschaftlich genutzt. Die beiden Erbbaurechtnehmer (Universität und 

MIB) sind in der Lage, ihr Teileigentum nahezu getrennt zu verwalten. Im Erbbaurechtsvertrag, 

der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung sind die Rechten und Pflichten der Tei-

leigentümer klar festgelegt.  Für die allgemeine Instandhaltung des Gebäudes, insbesondere 

die Instandhaltung des Dach- und Fassadenbereichs, ist die Universität Leipzig zuständig, die 

diese Tätigkeiten allerdings durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanage-

ment durchführen lässt. In diesem Zusammenhang erfolgen in vergleichsweise geringem Um-

fang finanziellen Ausgleichszahlungen zwischen den Teileigentümern (z.B. gemeinsame Auf-

wendungen zur Unterhaltung der Sprinkleranlage), die gemäß den jeweiligen Miteigen-

tumsanteilen aufgeteilt sind. 
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4.7. Astrid-Lindgren-Schule, Schwerin 

 

 

Adresse: Tallinner Straße 4-6, 19063 Schwerin 

Fertigstellung/Realisierung: 2004 

Mischung: Grundschule, Regionale Schule, Hort, Stadtteilbibliothek und öffentliches Atrium 

Projektentwicklung: Landeshauptstadt Schwerin. Architekt: fachwerkler Architekten 

Schwerin 

Eigentümer/Betreiber: Landeshauptstadt Schwerin 

Rolle der Kommune: Bauherr.  

Planungsrecht: Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. Die Zulässigkeit des Vorhabens richtet 

sich nach § 34 BauGB.  

Sonstiges: Der Plattenbau wurde 1977 errichtet und 2004 mit der Unterstützung der Städ-

tebauförderung modernisiert und ausgebaut. Neben dem Erhalt der Schule wurde das Ge-

bäude für weitere öffentliche Nutzungen geöffnet. Der ehemalige Innenhof wurde zur Aula 

bzw. zu einem öffentlich zugänglichen Atrium ausgebaut. In dem Atrium finden u.a. Kon-

zerte und jährlich Bürgerforen zur Stadtteilentwicklung statt. Darüber hinaus wurde die 

Schule um eine Stadtteilbibliothek erweitert.  

Baukosten: Die Gesamtkosten des Umbaus belaufen sich auf ca. 3,2 Mio. Euro (brutto). Be-

zogen auf die Bruttogrundfläche (BGF) von ca. 5.115 m² ergeben sich Kosten in Höhe von 

625 Euro/m².  

 

 

 

Quelle: fachwerkler Architekten 



Organisations- und Bewirtschaftungsmodelle von Mehrfachnutzungen 

 

 

47 

 

Vorbereitung/Planung und Bau 

 

Die heutige Astrid-Lindgren-Schule wurde 1977 zunächst als Polytechnische Oberschule "Jaan 

Kreuks" errichtet. 1990 wurde die Schule in eine Grund-, Haupt- und Realschule umgewandelt. 

Der Umbau zur heutigen Astrid-Lindgren-Schule fand 2004 statt. Neben ihrer Funktion als 

Grund- und Regionalschule umfasst die Astrid-Lindgren-Schule einen Hort sowie eine Stadt-

teilbibliothek und ein öffentlich nutzbares Atrium. Der Umbau der Astrid-Lindgren-Schule 

konnte erfolgen, da es freie Raumkapazitäten gab, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr für eine 

schulische Nutzung benötigt wurden.  

Die Schule liegt in dem Programmgebiet Neu Zippendorf/Mueßer Holz des Förderprogramms 

Soziale Stadt. Der Umbau der Schule wurde durch Fördermittel der Städtebauförderung kofi-

nanziert. Mit dem Umbau der Schule wurden u.a. das Ziel verfolgt, das Kulturangebot im Stadt-

teil Neu Zippendorf zu stärken und neue Räume für Veranstaltungen zu schaffen. Die Idee, mit 

der Sanierung der Schule die Öffnung der Schule in den Stadtteil zu verknüpfen, basierte auf 

der Initiative des damaligen Amtes für Stadtentwicklung. 

Das Konzept für den Umbau der Schule umfasste folgende Punkte:  

− Schaffung eines Veranstaltungssaals für ca. 200 Personen durch Überdachung des At-

riumhofes. 

− Verlagerung der Stadtteilbibliothek durch Integration in das Schulgebäude. 

− Ermöglichung der Nutzung von Schulräumen (Computerkabinett u.a.) durch die Volks-

hochschule und das Konservatorium.  

− Einrichtung von Übungsräumen für laute Instrumente im Keller zur Nutzung durch das 

Konservatorium. 

 

Auf dieser konzeptionellen Basis erfolgte ein Vergabeverfahren. Die Entscheidung über den 

architektonischen Entwurf und Vergabe der Bauleistungen erfolgte durch das Hochbauamt 

der Stadt Schwerin. Die Vergabe der Planungsleistung erfolgte an das Schweriner Architektur-

büro fachwerkler.  

 

 

Abbildung 28: Zeitstrahl (eigene Darstellung) 
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Die Astrid-Lindgren-Schule und das dazugehörige Grundstück befinden sich im Besitz der Lan-

deshauptstadt Schwerin. Die Schule umfasst vier Vollgeschosse. Die Schule und die Stadtteil-

bibliothek bzw. das Atrium verfügen jeweils über einen eigenen Eingang. Das Atrium ist sowohl 

durch die Stadtteilbibliothek als auch durch das Schulgebäude zu erreichen.  

 

 

Abbildung 29: Vereinfachte Darstellung der Nutzungsmischung in der Astrid-Lindgren-Schule 

(eigene Darstellung) 

 

Zentrale Akteure, die an dem Umbauprozess beteiligt waren, waren das frühere Amt für 

Schule und Sport, das Amt für Stadtentwicklung, der Direktor der Astrid-Lindgren-Schule, das 

Hochbauamt als Bauherr, das Architekturbüro fachwerkler, die Bibliothek, das städtische Kon-

servatorium sowie die Volkshochschule und der Sanierungsträger.  

Die Kosten für den Umbau der Schule betrugen ca. 3,2 Mio. Euro. Die Finanzierung des Um-

baus erfolgte durch die Mittel aus dem Programm der Städtebauförderung Soziale Stadt in 

Höhe von ca. 1. Mio. Euro. Den kommunalen Eigenanteil hat das damalige Amt für Stadtent-

wicklung beigesteuert. Weitere 2,2 Mio. Euro wurden durch das Amt für Schule, Freizeit und 

Jugend finanziert. 

Durch den erfolgten Umbau konnten für den Stadtteil ein neuer Veranstaltungsraum (Atrium), 

eine Stadtteilbibliothek, zwei Proberäume sowie eine qualitative Verbesserung der schuli-

schen Situation im Stadtteil erreicht werden. Darüber hinaus konnte durch die barrierefreie 

Gestaltung die Zugänglichkeit des Veranstaltungsraums umgesetzt werden. Das inhaltliche 

Konzept eines Stadtteilkulturellen Zentrums wurde allerdings nur mit erheblichen Einschrän-

kungen umgesetzt. 
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Bewirtschaftung und Nutzung 

 

Die technische Bewirtschaftung des Gebäudes erfolgt durch das zentrale Gebäudemanage-

ment der Landeshauptstadt Schwerin.  

Hauptnutzer der Immobilie ist naturgemäß die Schule selbst mit ca. 600 Schülern. Weiterer 

Nutzer ist die Stadtteilbibliothek, die allerdings räumlich von der schulischen Nutzung abge-

trennt ist. Die Organisation der Räume auch für außerschulischen Zwecke obliegt dem Schul-

leiter als Hausherrn. Eine weitere Nutzung des Schulgebäudes durch die Öffentlichkeit, die ja 

in der Konzeption des Schulumbaus angelegt war und auch baulich umgesetzt wurde, wird in 

der täglichen Praxis leider eher selten umgesetzt. Ausnahmen sind die Bürgerforen zur Stadt-

entwicklung oder andere Veranstaltungen der Landeshauptstadt Schwerin, die im Atrium der 

Schule durchgeführt werden.  

 

 

Abbildung 30: Organigramm der Astrid-Lindgren-Schule (eigene Darstellung) 

 

Eine Ursache für die seltene außerschulische Nutzung ist die eingeschränkte Kooperationsbe-

reitschaft seitens der Schulleitung. Bei außerschulischen Veranstaltungen muss mindestens 

ein Hausmeister, häufig auch der Schulleiter selbst zugegen sein, um die Schule zu öffnen bzw. 

zu schließen, die Veranstaltungen technisch zu begleiten (z.B. Abschaltung der Pausenklingel, 

Alarmanlage) sowie das Betreten der Klassenräume zu verhindern. Dies ist bei der schlechten 

personellen Ausstattung der Schule allerdings nicht immer zu gewährleisten. Ein weiterer Fak-

tor ist die kommunale Entgeltordnung, die dafür sorgt, dass die Nutzungskosten des Atriums 

für viele lokale Initiativen zu hoch sind. Daher finden in der Schule ausschließlich kommunale 

Veranstaltungen statt, die von der Entgeldordnung der Landeshauptstadt nicht betroffen sind.  

Somit können in der Schule zwar grundsätzlich außerschulische Veranstaltungen durchgeführt 

werden, in der Praxis findet dies aber selten statt. Damit wird aber auch die konzeptionelle 

Idee zur „Öffnung von Schule“ nur eher selten umgesetzt.   



Organisations- und Bewirtschaftungsmodelle von Mehrfachnutzungen 

 

 

50 

4.8. Bildungs- und Bürgerzentrum Campus am Turm, Schwerin 

 

 

Adresse: Hamburger Allee 124, 19063 Schwerin 

Fertigstellung/Realisierung: 2019 

Mischung: Schule, Volkshochschule, Jobcenter, Büroräume für Träger und Vereine, Konser-

vatorium, öffentliches Atrium  

Projektentwicklung: Landeshauptstadt Schwerin. Architekt: fachwerkler Architekten 

Schwerin 

Eigentümer/Betreiber: Landeshauptstadt Schwerin 

Rolle der Kommune: Schaffung von Bauplanungsrecht. Bauherr war die LGE Mecklenburg-

Vorpommern als Sanierungsträger der Stadt 

Planungsrecht: Ein Bebauungsplan liegt nicht vor. Die Zulässigkeit des Vorhabens richtet 

sich nach § 34 BauGB.  

Sonstiges: Der Plattenbau wurde in den 1980 errichtet, als Schule genutzt und ab 2016 mit 

der Förderung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 

Bereichen Sport, Jugend und Kultur" modernisiert und ausgebaut. Die Schule wurde um die 

Funktion Bildungs- und Bürgerzentrum erweitert. Verschiedene Organisationen bieten Bil-

dungs- und Beratungsleistungen für die Bewohner der Großwohnsiedlung und ist aber auch 

für Veranstaltungen offen. 

Baukosten: Die Gesamtkosten des Umbaus zum CAT belaufen sich auf 4,9 Mio. Euro 

(brutto). Bezogen auf die Bruttogrundfläche (BGF) von 4.080 m² ergeben sich Kosten in 

Höhe von 1.205 Euro/m².  

 

 

Quelle: fachwerkler Architekten 
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Vorbereitung/Planung und Bau 

 

Das heutige Bildungs- und Bürgerzentrum Campus am Turm (CAT) wurde in den 1980er Jahren 

als Doppel-H-Baukörper in Plattenbauweise errichtet. Der Gebäudeteil mit der Postadresse 

Hamburger Allee 126 ist ein Sonderpädagogisches Förderzentrum. Der Gebäudeteil mit der 

Postadresse Hamburger Allee 124 wurde bis zum Umbau in 2018 ebenfalls von dem Sonder-

pädagogischen Förderzentrum zusammen mit der Volkshochschule genutzt.  

Im Gebäudeteil Hamburger Allee 124 ist nach dem Umbau heute das CAT sowie in dem baulich 

abgetrennten „Westflügel“ ein Teil des Sonderpädagogisches Förderzentrums. Das CAT und 

der Westflügel mit der schulischen Nutzung sind über den gleichen Haupteingang erschlossen. 

Der schulische Gebäudeteil hat aber eine eigene Tür, so dass dieser von dem öffentlich zu-

gänglichen CAT abgetrennt ist.  

 

 

Abbildung 31: Gebäudeteile des Campus am Turm und der Förderschule. Quelle: fachwerkler 

Architekten 

 

Der Prozess zur Planung und dem Umbau der Immobilien erfolgte zwischen 2016 und 2019. 

Der Umbau der Immobilie konnte erfolgen, da es freie Raumkapazitäten gab, die nicht mehr 

für eine schulische Nutzung benötigt wurden. 

Das CAT liegt, wie auch die Astrid-Lindgren-Schule, im Programmgebiet Neu Zippendorf/Mue-

ßer Holz des Förderprogramms Soziale Stadt. Die Kosten für den Umbau des CAT beliefen sich 

auf ca. 4,9 Mio.€. Diese wurde zu 90 Prozent aus Fördermitteln des Bundes aus dem Pro-

gramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" fi-

nanziert. Die verbleibenden 10 Prozent wurden aus Haushaltsmitteln des Amtes für Stadtent-

wicklung finanziert. Die Initiative um die Bewerbung der Bundesfördermittel ging von der 

Volkshochschule und dem heutigen Fachdienst für Stadtentwicklung und Wirtschaft aus.  

Mit dem Umbau zu einem Bildungs- und Bürgerzentrum hat die Landeshauptstadt Schwerin 

folgende Ziele formuliert. Dies sind: 
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− die Verbreiterung insbesondere des interkulturellen Kursangebotes und die Gewin-

nung neuer Zielgruppen im Stadtteil. Darüber hinaus und damit verbunden eine Erhö-

hung der von den Bildungs- und Kultureinrichtungen ausgehenden sozial-integrativen 

Wirkung,  

− die Schaffung von Räumlichkeiten für die Kulturvereine, die Raum zur sozio-kulturel-

len Entfaltung bieten, 

− das Herstellen der Barrierefreiheit durch Einbau eines Fahrstuhls, geeigneter Sani-

täreinrichtungen, Blindenleitsystem etc., 

− die Schaffung eines zentralen Veranstaltungsortes für größere Veranstaltungen, 

− die Schaffung wohnortnaher, bedarfsgerechter Bildungs- und Kulturangebote für die 

Bewohner/innen des Stadtteils und der Region, 

− die Verbesserung der räumlich-technischen Lehrbedingungen und der Lernat-

mosphäre sowie  

− die Erhöhung der Attraktivität des Bildungs- und Kulturstandortes für Bewohner/in-

nen anderer Stadtteile und der Region (Landeshauptstadt Schwerin (o.J.): Schwerin – 

Bildungs- und Bürgerzentrum). 

 

Die Vergabe der Planungs- und Bauleistung erfolgte aufgrund der Höhe der Bausumme über 

ein VGV-Verfahren (Vergabeverordnung). Über den Planungsentwurf entschied eine Jury. Die 

Vergabe der Planungsleistung erfolgte an das Büro fachwerkler Architekten. Der Bauherr war 

die Landesgesellschaft LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH, die den Bauprozess als Treu-

händer durchgeführt hat. Nach Abschluss der Bauphase wurde das Gebäude an das Zentrale 

Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt übergeben. Die Einsetzung des Treuhänders erfolgte 

aus organisatorischen Gründen, da das ZGM zu dem Zeitpunkt vollständig ausgelastet war und 

den Bauprozess nicht hätte durchführen können.  

 

 

Abbildung 32: Zeitstrahl (eigene Darstellung) 

 

Der Planungs- und Bauprozess wurde durch verschiedene Akteure begleitet. Dies waren die 

Volkshochschule und die Förderschule als zentrale Nutzer, der Fachdienst Stadtentwicklung 

und Wirtschaft, die LGE sowie der Fachdienst Bildung und Sport. Mit diesen Akteuren wurden 

regelmäßige Planungsrunden durchgeführt, in denen die Anforderungen an das CAT formu-

liert wurden. Die Ergebnisse der Planungsrunden sind auch inhaltliche Grundlage der Aus-

schreibungen bzw. des Vergabeverfahrens.  
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Im Zuge der Fördermaßnahme erfolgte eine vollständige Sanierung und Umbau des Gebäudes. 

Im Einzelnen wurden dabei folgende Maßnahmen durchgeführt: 

− Vollständige Entkernung des Gebäudes und Ausbau (u.a. Erneuerung der technischen 

Gebäudeausrüstung, neue Gestaltung der Räume und Inneneinrichtung, Erneuerung 

der Heizung und Sanitäranalagen) 

− Die Aufteilung zwischen Schulnutzung und Stadtteilzentrum durch bauliche Maßnah-

men. Die Schulnutzung wurde im Westflügel konzentriert und dieser dann vom restli-

chen Teil des Gebäudes durch Verschließen der Flure separiert. Diese Maßnahme 

ergibt sich aus der Notwendigkeit des Schutzbedürfnisses der Schule. 

− Schaffung eines neuen Veranstaltungssaals - Der vorhandene Innenhof wurde über-

dacht. Der so entstandene Raum wurde zum Veranstaltungssaal ausgebaut. Hier fin-

den maximal 199 Personen Platz. Der so entstandene Veranstaltungssaal steht für die 

verschiedenen Veranstaltungen offen und soll einen Beitrag dazu leisten, das kultu-

relle Leben im Stadtteil zu bereichern. 

− Zusätzlich wurde der Veranstaltungssaal unterkellert. Es sind Lagerräume für die ver-

schiedenen Utensilien der Stadtarbeit entstanden 

− Durch den Einbau eines Aufzugs konnte im Gebäude die Barrierefreiheit hergestellt 

werden (Landeshauptstadt Schwerin (o.J.): Schwerin – Bildungs- und Bürgerzentrum).  

 

 

 

Abbildung 33: Wegeleitsystem Campus am Turm, Quelle: fachwerkler Grafik, Schwerin 
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Abbildung 34: Vereinfachte Darstellung der Nutzungsmischung im CAT (eigene Darstellung) 

 

Das Gebäude umfasst vier Vollgeschosse sowie das Untergeschoss.  

− Das Untergeschoss verfügt über eine Bruttogeschossfläche von 880 m² und eine Nutzflä-

che für 390 m². Im UG befinden sich Räume für Vereine und Verbände. Darüber hinaus 

wird ein Raum befristet als Mensa für die Schule genutzt. Das Konservatorium nutzt einen 

Raum als Übungsraum. Der Keller unterhalb der Aula wird als Lagerraum genutzt.  

− Das Erdgeschoss verfügt über eine Bruttogeschossfläche von 1.080 m². 325 m² gehören 

davon allerdings zum „Westflügel“ der ausschließlich der Nutzung durch die Förderschule 

vorbehalten ist. Im Erdgeschoss liegt weiterhin die Aula mit einer Größe von 140 m² und 

Platz für maximal 199 Personen. Darüber hinaus befinden sich eine Lehrküche, das Sek-

retariat der Volkshochschule, eine Außenstelle des Jobcenters, das Projekt "Jugend Stär-

ken im Quartier" sowie das Stadtteilbüro im Erdgeschoss. 

− Das 1. Obergeschoss verfügt über eine Bruttogeschossfläche von 927,64 m². Davon ge-

hören 325 m² zum Westflügel, der der schulischen Nutzung vorbehalten ist. Des Weiteren 

befinden sich hier vier Unterrichtsräume der Volkshochschule, das Lehrerzimmer der För-

derschule sowie vier weitere Vorbereitungsräume.  

− Das 2. Obergeschoss verfügt ebenfalls über eine Bruttogeschossfläche von 927 m² (325 

m² Westflügel). Hier befinden sich drei Unterrichtsräume, zwei PC-Kabinette, darunter 

der EDV-Schulungsraum sowie zwei Vorbereitungsräume.  

− Das 3. Obergeschoss liegt aufgrund der fehlenden Querriegel mit seiner Bruttogeschoss-

fläche 788 m² deutlich unter der Fläche der unteren Geschosse. Im 3. Obergeschoss be-

finden sich vier Unterrichtsräume der Volkshochschule und zwei Vorbereitungsräume. 

Zwei der beiden Unterrichtsräume verfügen über eine besondere Funktion: Ein Raum ist 

ohne Bestuhlung und kann deshalb als Gymnastik- und Meditationsraum genutzt werden. 
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In einem weiteren Raum befindet sich ein Kunstatelier, welches über zusätzliche Wasser-

anschlüsse sowie über einen Brennofen verfügt (Landeshauptstadt Schwerin (o.J.): 

Schwerin – Bildungs- und Bürgerzentrum).  

 

Bewirtschaftung und Nutzung 

 

Die wirtschaftliche und technische Bewirtschaftung des Gebäudes erfolgt durch das zentrale 

Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Schwerin.  

Hauptnutzer der Immobilie ist die VHS. Aktuell sind folgende weitere Institutionen Mieter bzw. 

Nutzer des CAT:  

− das Stadtteilmanagement Neu Zippendorf/Mueßer Holz, Quartier 63 

− der deutsch-russische Kulturverein Kontakt e.V. 

− der Träger Internationaler Bund  

− der Träger Dreescher Werkstätten 

− das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ 

− der Verein Lebenshilfe e.V. 

− das Konservatorium Schwerin sowie 

− eine Außenstelle des jobcenters Schwerin.  

Die Träger der Wohlfahrtspflege, die als Mieter im CAT sitzen, wurden durch eine städtische 

Ausschreibung ausgewählt, da das Interesse potentieller Mieter sehr hoch war. Daher wurden 

die Räumlichkeiten im CAT öffentlich ausgeschrieben. Die späteren Träger und Vereine wur-

den danach ausgewählt, ob sie der Zielsetzung des CAT entsprechen bzw. ein Angebot für den 

Stadtteil vorhalten.  

 

 

Abbildung 35: Organigramm des CAT (eigene Darstellung) 
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Neben der Vermietung von Räumen finden im Atrium des CAT Kulturveranstaltungen wie z.B. 

Lesungen oder Tanzveranstaltungen statt.  

Das Bildungs- und Bürgerzentrum stößt auf eine gute Resonanz. Besonders nachgefragt sind 

das Atrium für Kulturveranstaltungen sowie das Kochstudio. Zur öffentlichen Nutzung stehen 

aber auch ein Kursraum der VHS sowie ein Bewegungsraum zur Verfügung.  

Die Mieteinnahmen fließen an das zentrale Gebäudemanagement. Die Miethöhe richtet sich 

nach den marktüblichen Mietpreisen. Ausgenommen von den Mieten sind die städtischen Ein-

richtungen wie die VHS und das Konservatorium. Die Höhe der Mieten hat dazu geführt, dass 

in das CAT vor allem Träger der Wohlfahrtspflege eingezogen sind und weniger Vereine aus 

dem Stadtteil, die ebenfalls als Zielgruppe für das CAT anvisiert sind. Die Nutzung der öffentlich 

zugänglichen Räume bzw. Bereiche des CAT richtet sich nach der städtischen Entgeldordnung. 

Dieser sieht feste Entgelte für die Nutzung von städtischen Räumlichkeiten vor. Allerdings gibt 

es für gemeinnützige Veranstalter eine Ermäßigung von 60 Prozent auf die Entgelte.  

Die Raumvergabe erfolgt generell durch die VHS, diese haftet auch für Schäden. Die Nutzung 

des CAT durch Akteure aus dem Stadtteil wird durch das Stadtteilmanagement in Abstimmung 

mit der VHS organsiert. Das Stadtteilmanagement hat auch Schlüssel für die öffentlich nutz-

baren Räume und kann den externen Nutzern auch die technische Einweisung geben. Die ex-

ternen Nutzer der Räume werden angehalten, diese besenrein zu verlassen. Für die sonstige 

Wartung und Pflege der Immobilie sind Reinigungskräfte und ein Hausmeister verantwortlich.  

Das Cat hat ein ausgeklügeltes Schließsystem, welches den unterschiedlichen Nutzungseinhei-

ten erlaubt ihre Räumlichkeiten jederzeit zu nutzen, den Zugang zu anderen Bereichen wie 

dem Schulteil, oder den VHS Räumlichkeiten aber verwehrt.  Als Beispiel: Die Schule hat nur 

Zugangsrechte (und die dafür passenden Schlüssel) für den Westflügel, kann aber nach Ab-

sprache (+Schlüsselverleih) mit der Volkshochschule den Mehrzweckraum nutzen. 

Geöffnet ist das CAT aktuell von montags bis samstags zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr. Ver-

anstaltungen an Sonntagen sind derzeit nicht möglich. Dies ist ggf. für lokale Vereine eine Nut-

zungseinschränkung. Der freie Zugang innerhalb dieser Zeiten führt allerdings dazu, dass z.T. 

unbefugte Personen in den Abendstunden sich in dem Gebäude aufhalten. Dies führt ggf. 

dazu, dass die Öffnungszeiten in Zukunft verkürzt werden.  
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4.9. Kulturkaufhaus DAStietz, Chemnitz 

 

 

Adresse: Moritzstraße 20, 09111 Chemnitz 

Fertigstellung/Realisierung: 1913, Umbau 2004 

Mischung: Kulturelle Nutzung (Museum für Naturkunde, Neue Sächsische Galerie, Stadtbiblio-

thek), Bildung (Musikschule, VHS), Büro/Verwaltung (Stadt. Kulturmanagement, Kulturhaupt-

stadtbüro), Einzelhandel, Gastronomie (Café, Nachtclub)  

Projektentwicklung: PVG – Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ Chemnitz mbH, 

eine 100%ige Tochter der GGG - Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH. Die 

GGG ist wiederum eine 100%ige Tochter der Stadt Chemnitz). 

Eigentümer/Betreiber: PVG – Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ Chemnitz mbH 

Rolle der Kommune: Der Stadtrat beschloss den Erwerb des leerstehenden Kaufhauses durch 

die PVG und die Umgestaltung zum Kulturkaufhaus. Der kommunale Eigenbetrieb TIETZ hat mit 

der PVG für die VHS, Bibliothek und das Museum einen Mietvertrag über 20 Jahre abgeschlos-

sen. Der Eigenbetrieb wurde 2015 aufgelöst. Anschließend hat der städtische Kulturbetrieb den 

Betrieb der öffentlichen Kultureinrichtungen im Gebäude übernommen.  

Planungsrecht: § 34 BauGB, Vorplatz (Tietzparkplatz) liegt im Bereich eines B-Plans (Nr. 15/17)  

Fläche und Kosten: Bruttogeschossfläche 25.000 m², Umbaukosten: ca. 30 Mio. € 

Sonstiges: Es handelt sich um ein ehemaliges Kaufhaus (Warenhaus Tietz, später u.a. Kaufhof), 

dass 2002-2004 aufwändig saniert und zu einem „Kulturkaufhaus“ umgebaut wurde. In den 

Obergeschossen des stadtbildprägenden, denkmalgeschützten Gebäudes sind zahlreiche kultu-

relle Einrichtungen vertreten, im Erdgeschoss findet sich kleinteiliger Handel und Gastronomie. 

In der Erdgeschosszone stellte der Umgang mit Leerständen in den letzten Jahren eine Heraus-

forderung dar. 

 

Quelle: Kulturamt Chemnitz 
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Vorbereitung/Planung und Bau 

 

Das stadtbildprägende, denkmalgeschützte Warenhausgebäude wurde 1913 als Warenhaus 

Tietz eröffnet. Nach der Wende übernahm die Kaufhof AG das Gebäude sowie ein weiteres 

Chemnitzer Warenhaus (Kaufhaus Schocken). Wenig später entschied die Kaufhof AG jedoch, 

ihre Aktivitäten in einem neuen Kaufhaus auf einer innerstädtischen Brachfläche zu bündeln.  

 

 

Abbildung 36: Ansichten DAStietz, Quelle: GGG - Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesell-

schaft m.b.H. 

 

 Der Stadtrat beschloss 1999 die Umgestaltung zum Kulturkaufhaus. Konzept des Kulturkauf-

hauses war, einen attraktiven Aufenthaltsort für die Bürger bzw. eine Anlaufstelle für Touris-

ten zu schaffen. Gleichzeitig sollten hier verschiedene Kulturinstitutionen - das Naturkunde-

museum, die Stadtbibliothek, die Volkshochschule und die Neue Sächsische Galerie - gebün-

delt werden, also ein Ort der Kultur entstehen. Das Sanierungskonzept sah vor, ein offenes, 

transparentes Gebäude zu schaffen, in dem Kunst, Bildung und Kultur an einem Ort vereint 

sind. Die öffentlichen Kulturinstitutionen fanden in den Obergeschossen Platz, das Erdge-

schoss sollte dagegen privaten Mieter vorbehalten sein. Insgesamt beträgt die Bruttoge-

schossfläche 25.000 m² (etwa 130.000 m³ umbauter Raum). Die Umbaukosten beliefen sich 

auf 30 Mio. € (Roland Lange 2004). Das Kulturkaufhaus wird jährlich von ca. 1,2 Mio. Besu-

chern frequentiert und ist eine der am stärksten frequentierten Kultureinrichtungen in der 

Region. 

Gemäß Stadtratsbeschluss erwarb die Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ 
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Chemnitz mbH (PVG) das Kaufhaus Tietz von der Kaufhaus AG und führte im Sinne der Innen-

stadtentwicklung und -belebung einen Umbau zu einem Kulturkaufhaus durch. Durch den Er-

werb der Immobilie durch die PVG wurde es der Kaufhof AG ermöglicht, das nicht mehr benö-

tigte Objekt abzutreten und mit den gewonnenen finanziellen Mitteln den architektonisch an-

spruchsvollen Neubau umzusetzen. 

Die PVG ist eine 100%ige Tochter der Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft mbH 

(GGG). Diese wiederum ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Chemnitz. Die GGG ist 

traditionell schwerpunktmäßig als kommunale Wohnungsgesellschaft tätig. Die PVG wurde 

von der GGG eigens für das Projekt gegründet. Mit einem Bestand von rund 25.000 Wohnun-

gen stellt die GGG das größte Wohnungsunternehmen in Chemnitz dar. Durch die Bewirtschaf-

tung von Ladenlokalen und sonstigen gewerblichen Flächen in ihren Wohnungsbeständen ver-

fügte die GGG auch über Kompetenz bei der Entwicklung und Bewirtschaftung von gewerblich 

genutzten Flächen.  

 

 

Abbildung 37: DAStietz von oben, Quelle: GGG - Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesell-

schaft m.b.H. 

 

Die PVG konnte mit Hilfe von Fördermitteln und Darlehensaufnahme den Immobilienerwerb 

und die Umbauinvestitionen tätigen. Durch Bürgschaften bzw. eine Patronatserklärung durch 

die Stadt Chemnitz wurde der PVG die Investition erleichtert. Zudem konnten in größerem 

Umfang Mittel der Städtebauförderung eingesetzt werden (das Objekt lag im Sanierungsge-

biet). Generell ist die GGG als GmbH, die einer gewerblichen Tätigkeit mit Gewinnabzielungs-

absicht nachgeht, nicht an die für öffentlicher Auftraggeber vorgeschriebenen Vergabeverfah-

ren gebunden. Aufgrund der für den Umbau eingesetzten Fördermittel waren jedoch die 

Vergabevorschriften der Fördermittelgeber einzuhalten. 
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Der Umbau erfolgte 2004. Im Zuge des Umbaus entstand im Erdgeschoss eine Ladenzone für 

Einzelhandels- und Gastronomienutzungen. Im ersten Obergeschoss fand das Naturkundemu-

seum und die von einem Verein betriebene Neue Sächsische Galerie Platz. Die Stadtbibliothek 

ist im zweiten und dritten Obergeschoss untergebracht, das dritte Obergeschoss und das 

Dachgeschoss wird durch die Volkshochschule genutzt. Prägend für das Gesamtkonzept des 

Hauses ist der zentrale, glasüberdachte Lichthof mit der "Skulptur" des Steinernen Waldes. 

 

 

Abbildung 38: Vereinfachte Darstellung der Nutzungsmischung im Gebäude (eigene Darstel-

lung) 

 

Bewirtschaftung und Nutzung 

 

Die Projektierungs- und Verwaltungsgesellschaft TIETZ Chemnitz mbH (PVG) als Tochtergesell-

schaft der GGG ist für die Bewirtschaftung der Immobilie zuständig.  

Die Stadt Chemnitz gründete den Eigenbetrieb TIETZ, in den die im Gebäude verorteteten 

städtischen Institutionen Stadtbibliothek, die Volkshochschule und das Museum für Natur-

kunde eingegliedert wurden (Stadt Chemnitz 2014). In den 2000er Jahren gab es den Trend, 

kulturelle Einrichtungen als Eigenbetriebe zu organisieren und sie dadurch juristisch gesehen 

ein Stück aus dem kommunalen Verwaltungsapparat herauszuziehen (Outsourcing). Die Ei-

genbetriebe können mit eigener Geschäftsleitung betriebswirtschaftlich eigenständiger agie-

ren. Der Eigenbetrieb TIETZ trat als Ankermieter auf und schloss nach Abschluss des Umbaus 

zum Kulturkaufhauses mit der PVG einen Mietvertrag über 20 Jahre für die Räumlichkeiten 

mit den städtischen Kultur- und Bildungsnutzungen ab. Die PVG kümmerte sich um die Ver-

mietung der Ladenflächen im Erdgeschoss an kommerzielle Nutzer.  



Organisations- und Bewirtschaftungsmodelle von Mehrfachnutzungen 

 

 

61 

Obwohl die PVG einen zentralen Mietvertrag über sämtliche von den städtischen Einzelinsti-

tutionen genutzten Flächen mit dem Eigenbetrieb TIETZ abgeschlossen hat, stellte sich die 

Koordination der Einzelinteressen der unterschiedlichen Nutzer als schwierig heraus. So gab 

es im Erdgeschoss einen Infotresen, an dem die Besucher Informationen zu den einzelnen 

kulturellen Nutzungen bekommen sollten. Da es Unstimmigkeiten über die Beiträge der ein-

zelnen kulturellen Institutionen zur Betrieb dieses Infotresens gab, wurde dieser über längere 

Zeit nicht genutzt. Auch bezüglich Wachschutz, Öffnungszeiten, Zugänglichkeit und Raumbe-

darfe gab es Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen kulturellen Nutzern. Die im Eigenbe-

trieb TIETZ zusammengefassten Kultur- und Bildungsinstitutionen waren Anfang der 2010er 

Jahre starken Sparzwängen aufgrund der angespannten kommunalen Haushaltslage unter-

worfen (371 Stadtmagazin vom 01.02.2015). Die Etatengpässe erschwerten die Zusammenar-

beit der Einzelinstitutionen und die gemeinsame „Bespielung“ der Immobilie.  

 

 

Abbildung 39: Organigramm (eigene Darstellung) 

 

2015 wurde der Eigenbetrieb TIETZ aufgelöst und die kulturellen Einrichtungen im TIETZ wie-

der in ein städtisches Amt, den neu geschaffenen städtischen Kulturbetrieb eingegliedert. Ein 

Vorteil der neuen Organisationsstruktur ist die stärkere Vernetzung mit der Verwaltung, was 

die „Lobbyarbeit“ in Politik und Verwaltung und eine Zusammenarbeit mit anderen Verwal-

tungseinheiten (v.a. Querschnittsämtern wie das Amt für Informationsverarbeitung) erleich-

tert. 

Die Belange der einzelnen kulturellen Nutzer im Kulturkaufhaus werden seitdem vom Kultur-

betrieb der Stadt Chemnitz koordiniert. Für die PVG hat sich dadurch die Betreuung des Ob-

jektes vereinfacht, da nun der Austausch mit einem zentralen Ansprechpartner erfolgte.  Der 

Leiter des Kulturbetriebs kommuniziert zentral als Vertreter der Mietergemeinschaft mit dem 

Hausmanagement der PVG (Vermieter). Die Belange der einzelnen Einrichtungen werden über 

die Kulturbetriebsleitung gesammelt und an die PVG übermittelt. Regelmäßig setzt der Leiter 

des Kulturbetriebs sich mit der Leitung der Hauptabteilung Stadt- und Projektentwicklung der 
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PVG zusammen. 

Die neue Leitung des städtischen Kulturbetriebes hatte zunächst die Aufgabe, die kulturellen 

Institutionen als Mieter- und Akteursgemeinschaft wieder gemeinsam agieren zu lassen. In 

der Folge wurden Zuständigkeiten klarer festgelegt und eine Vision für das Haus entwickelt. 

Als Ergebnis entstand die Vision 2023 („Zukunftskonzept und Handlungsstrategie Kulturbe-

trieb Tietz+“, Stadt Chemnitz 2016).  Der Prozess der gemeinsamen Entwicklung eines Zu-

kunftskonzeptes war für die Beteiligten nicht einfach. Am Ende stellte sich die gemeinsam 

entwickelte Vision allerdings als sehr wichtige Grundlage für ein zielgerichtetes gemeinsames 

Agieren heraus.  Personalwechsel innerhalb der einzelnen Institutionen haben den Prozess 

erleichtert. Die Konzeptentwicklung fand abgestimmt mit der Entwicklung des Kulturstrate-

giekonzeptes für Chemnitz statt. 

 

 

Abbildung 40: Zeitstrahl (eigene Darstellung) 

 

Im Zukunftskonzept wurden auch bauliche Veränderungen, Renovierungen und zukünftige In-

vestitionen festgelegt: Großen Handlungsbedarf gab es im Bereich des Erdgeschosses, das 

durch Leerstand und das unbesetzte Foyer geprägt war. Der ursprüngliche Konzeptansatz mit 

Laden- und Gastronomienutzungen funktionierte immer schlechter.  

Obwohl noch einige private Händler (Bäcker, Fleischer, Optiker, Fotostudio) als private Einzel-

mieter vorhanden sind, ist inzwischen die Stadt Chemnitz auch im Erdgeschoss der Hauptmie-

ter. Freie Ladenflächen wurden von Institutionen des Kulturbetriebes bezogen: Das Kulturma-

nagement bezog offene Büros, die Geschäftsstelle der Internationale Stefan-Heym-Gesell-

schaft e. V. zog ins Tietz, auch die Musikschule bezog Räumlichkeiten.  Vereine können Unter-

mietverträge mit dem Kulturbetrieb zu besonderen Konditionen abschließen. Durch die Koor-

dination des Kulturbüros ist es gelungen, den Infopoint als zentrale Auskunfts- und Leitstelle 

für die Besucher wiederzubeleben. Zur Wiederbelebung des Erdgeschosses trug auch die Er-

richtung einer kleinen Bühne durch die PVG bei. Diese kann bei Bedarf angemietet werden. 

Weitere Flächen im Erdgeschoss werden als Ausstellungsflächen und für die Bürgerinforma-

tion von mehreren städtischen Ämtern genutzt. Zudem wurde ein neues behindertengerech-

tes, mehrsprachiges Wegeleitsystem installiert (hier war die Koordination der kommunalen 

Einrichtungen schwierig).  

Die Kosten für die Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss übernahm die PVG als Betreiberin der 

Immobilie, sie wurde jedoch durch Kostenzuschüsse von der Stadt Chemnitz unterstützt.  

Bezüglich der Bewirtschaftung hat der Kulturbetrieb einige Aufgaben von der PVG übernom-
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men, um mehr Einfluss auf Qualitätsstandards zu haben: So tritt die Stadt Chemnitz als Auf-

traggeber des Wachdienstes auf. „Sicherheitskräfte sind das Gesicht nach außen, es soll eine 

Willkommenskultur herrschen“ (Ferenc Csák, Leiter Kulturbetrieb). Es wurden Sicherheits-

kräfte beauftragt, die Englisch sprechen können (da auch viele Migranten das Haus nutzen). 

Die Kosten für die Brandmeldezentrale, die ebenfalls vom beauftragten Wachdienst betrieben 

wird, werden von der PVG als Nebenkosten auf alle Mieter umgelegt. Die öffentlichen Flächen 

werden von einem Dienstleister im Auftrag der PVG gereinigt. Auch diese Kosten werden als 

Nebenkosten auf alle Mieter umgelegt. Die Beauftragung der Reinigung des städtischen Miet-

bereichs erfolgt durch den Kulturbetrieb. 

Zur Erleichterung der Überwachung des Vorplatzes des Gebäudes wurde dieser zu öffentli-

chem Raum umgewidmet. Dies ermöglichte es dem Ordnungsamt, hier bei Bedarf einzuschrei-

ten. Zuvor gab es in dem Bereich Probleme mit jugendlichen Gruppen, die den Ort als Treff-

punkt genutzt haben. Auch die Überwachung des Erdgeschosses bereitete zeitweise Prob-

leme. Durch die Wiederbelebung des Infopoints im Foyer konnten diese weiterstgehend ge-

löst werden. 

Aktuell arbeitet die Leitung des Kulturamtes ein Entwicklungskonzept mit der PVG aus, Hinter-

grund ist das Auslaufen des Mietvertrages im Jahr 2024. Es geht vor allem um die Festlegung 

zukünftiger Investitionen (baulich Veränderungen, Investitionen in IT). 
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4.10. Werksviertel (Werk 3), München 

 

 

Adresse: 81671 München, nähe Ostbahnhof 

Fertigstellung/Realisierung: Vereinzelt umgebaut (2016, 2019), im Bau, in Planung 

Mischung: Überwiegend privat genutzt, diverse Branchen 

Projektentwicklung: OTEC GmbH 

Eigentümer/Betreiber: Eigentümergemeinschaft Werksviertel 

Rolle der Kommune: Aufstellung Bebauungsplan, Umlegungsverfahren, Teileigentümerin 

Planungsrecht: Bebauungsplan 

Sonstiges: Auf dem 39 ha großen, bis 1996 durch Nutzer wie die Pfanni-Werke, Spedition Rhena-

nia, Optimol Ölwerke und Zündapp genutzten Areal, sollen auf Grundlage eines neuen Bebau-

ungsplans rund 1.200 Wohneinheiten und ca. 7.000 neue Arbeitsplätze (insgesamt 13.000) ent-

stehen. Im Jahr 2011 wurde ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet, 2018 wurde der Bebau-

ungsplan rechtskräftig. Im Zuge der Umstrukturierung und Nachnutzung werden die bestehen-

den Gebäude teilweise umgenutzt und erweitert, es erfolgt jedoch auch Rückbau, Neustruktu-

rierung und Neubebauung. Unter anderem soll im Gebiet auch ein neues Konzerthaus errichtet 

werden. Die im Planungsplangebiet zentral gelegenen Flächen mit Bestandsgebäuden haben 

Nutzungsschwerpunkte in der Kreativbranche, Büro, Gastronomie. Neue Baufelder im Inneren 

des Quartiers, unmittelbar am zentralen Park liegend und abgeschirmt von Störungen und Emis-

sionen, können mit neuen Wohngebäuden bespielt werden. Ein ehemaliges Produktionsge-

bäude wurde bereits während des Bebauungsplanverfahrens umgebaut und aufgestockt. Ne-

ben 22.000 m² Fläche für Büro, Gastronomie, Veranstaltung, Kunst und Handel verfügt das heu-

tige Werk3 über eine Dachbegrünung, auf welcher zudem Schafe grasen.  

Quelle: J. Winkler 
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Vorbereitung/Planung und Bau 

 

Das Nahe am Münchener Ostbahnhof gelegene und gut erschlossene Areal war seit Beginn 

des 20. Jahrhunderts als Gewerbe- und Industriegebiet ausgewiesen und wurde nach dem 

zweiten Weltkrieg durch Unternehmen wie Pfanni, Spedition Rhenania, Optimol Ölwerke und 

Zündapp genutzt. Aufgrund der seit Ende der 1960er Jahren schrittweisen Verlagerung der 

Pfanni Produktion stand ein Großteil der Gewerbeflächen in Folge leer. Der Familienbetrieb 

hat eine Zwischennutzung auf dem Gelände etabliert, welche sich durch Freizeitnutzung mit 

befristet erteilten Genehmigungen für Vergnügungsstätten auszeichnete. Die Befristung der 

Nutzung, die suboptimale Ausnutzung der Lagegunst und die Vielzahl von Eigentümern, Be-

trieben und Interessen, gepaart mit dem Interesse der Stadt, diesen zentralen Standort adä-

quat zu entwickeln hat dazu geführt, dass die Stadt einen städtebaulichen und landschaftspla-

nerischen Wettbewerb ausgelobt hatte.  

Auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses wurden weitere Strukturuntersuchungen durch-

geführt. Mit mehr als 10 Eigentümern hat es sowohl Gespräche über einen neuen zentralen 

Bereich als auch zur Positionierung und zu den Zukunftsperspektiven der im Quartier stark 

verankerten Unternehmen gegeben. Im Jahr 2011 wurde der Beschluss zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes gefasst. Um die Abstimmungen zwischen beiden Parteien zu erleichtern, hat 

die Stadt der Eigentümerschaft vorgeschlagen, für das Bebauungsplanverfahren die Kommu-

nikation über einen selbst gewählten Projektmanager zu steuern.  

 

 

Abbildung 41: Zeitstrahl Projektchronik (eigene Darstellung) 

 

Als förderlich hat sich zudem für das Projekt erwiesen, dass aus der Eigentümerschaft die Vi-

sion eines heterogenen, urbanen und kulturell geprägten Zentrums bei allen Beteiligten An-

klang fand. Mit der Entwicklung des Quartiers sollten die umliegenden Stadtteile verknüpft, 

die Grünversorgung (Parkfläche mit 1,3 ha) verbessert und Wohnnutzung integriert werden. 

Die schutzwürdigen Nutzungen erhalten durch entsprechende Zonierungen eine akustische 

und visuelle Abschirmung von den am Bebauungsplan angrenzenden Verkehrsachsen. Neben 

Wohnen werden auch ursächliche Infrastruktureinrichtungen (z.B. Grundschule), welche sich 

im Verlauf des Verfahrens als erforderlich zur Deckung des ursächlichen Bedarfs im Planungs-

gebiet selbst erwiesen hat, entstehen. Darüber hinaus soll in direkter Nachbarschaft zum Park, 

zum kulturellen Zentrum und unmittelbar an den öffentlichen Personennahverkehr (S-/U-
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Bahn/Busbahnhof) angeschlossen ein neues Konzerthaus erbaut werden, für das der Freistaat 

Bayern einen adäquaten Standort gesucht und im gut erschlossenen Plangebiet gefunden hat. 

Die damalige Struktur der Parzellen hatte erfordert, dass mit einem freiwilligen, gesetzlichen 

Umlegungsverfahren eine komplette Neuordnung der Baugrundstücke, Straßen und öffentli-

chen Freiräume durchgeführt werden kann. Mit allen EigentümerInnen wurden parallel dazu 

städtebauliche Verträge geschlossen. Zur Sicherung der architektonischen und freiraumplane-

rischen Qualität wurde per städtebaulichem Vertrag die Etablierung eines Beratergremiums 

verankert, in welchem die Bauvorhaben vor einem Genehmigungsverfahren geprüft und dis-

kutiert werden. 

Abgekoppelt vom Bebauungsplanverfahren mit Projektmanagement hat der Eigentümer des 

Werk3 in Abstimmung mit der Stadtverwaltung eine auf die Bebauungsplanung abgestimmte, 

vorgezogene Entwicklung für dieses Gebäude vorgesehen, dessen Umsetzung so noch vor Bil-

ligung des neuen Bebauungsplans erfolgen konnte. Die Baugenehmigung wurde auf Grund-

lage des damals noch gültigen Bebauungsplans (GE/GI) erteilt. Einzelne Nutzungen wie Einzel-

handel und Vergnügungsstätten wurden mit Berücksichtigung des neuen Planungskonzepts 

nur befristet genehmigt. 

Um bei der Vielzahl der baulichen Maßnahmen und Projekte auf der zeitlichen Achse zu ent-

spannen, hat sich die Verwaltung für diesen Schritt entschieden, was sich bei der Umstruktu-

rierung und Erweiterung des bestehenden Objekts als probate Lösung angeboten hat. 

Dabei wurden alle Ziele des neuen Bebauungsplans wie neue Baustruktur, Höhenentwicklung 

sowie sonstige Qualitäten berücksichtigt und nicht untergraben. Das genehmigte Bebauungs-

planverfahren hat die neue bauliche Entwicklung berücksichtigt und die planerische Umset-

zung unterstützt. 

Der Eigentümer des Werk3 hat sich bewusst für eine kulturelle Nutzungsmischung entschie-

den. Im Objekt werden bspw. Künstlern für bestimmte Zeiträume Ateliers zur Verfügung ge-

stellt. Ein Einzelhändler mit Künstlerbedarf versorgt indes diese Nutzergruppe. Im Erdgeschoss 

als auch im obersten Obergeschoss finden sich Gastronomieeinheiten wieder, die der Mit-

tagsversorgung der im Viertel Arbeitenden dienen und zudem Anlaufpunkt für Freizeitnutzer 

sind. Auf dem Flachdach des Gebäudes wurde zwischen den haustechnischen Anlagen eine 

2.500 m² große Schafweide realisiert. Baurechtlich ist dies mit der Begrünung von Flachdä-

chern bestimmter Fläche zu vereinbaren, zur Unterbringung der Schafe mussten tierschutz-

rechtliche Belange berücksichtigt werden. Des Weiteren befinden sich auf dem Dach Hoch-

beete und Bienenkästen, welche von Jugendgruppen unterhalten werden. Eine dort platzierte 

Almhütte hat ebenfalls einer Baugenehmigung bedurft. Der ruhende Verkehr wird in einer neu 

gebauten Tiefgarage untergebracht, welche zudem über Kapazitäten für Bedarfe der benach-

barten Nutzer verfügt. Im gesamten Planungsgebiet findet die Stellplatzsatzung der Landes-

hauptstadt Anwendung. 

Mit der schnellen Umsetzung der vorgezogenen Baumaßnahme des Werk3 wurde die Ent-

wicklung des ganzen Areals entlastet und angekurbelt. Auch der Eigentümer von Werk3 

konnte die Eigentümergemeinschaft von der Idee begeistern, den Bestand soweit möglich zu 

erhalten und durch Umstrukturierung und Nachverdichtung ein Quartier mit einer neuen Qua-

lität und Ausstrahlung zu entwickeln. Die Stadt hat diesen konzeptionellen Ansatz stark unter-
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stützt. Sie hat auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Angemessenheit und Ak-

zeptanz des Verwaltungshandelns und der faktischen Umsetzbarkeit des Projekts kommuni-

ziert, dass das Bauleitplanverfahren in einem zeitlich überschaubaren Rahmen abgeschlossen 

sein muss. Auch für die Bürgerschaft wurde mit Umbau und der Bespielung des Gebäudes 

Werk3 und spätestens mit der Fertigstellung der Außenanlagen greifbar, dass hier ein Stadt-

viertel mit neuem Gesicht entstehen wird.  

In den gesetzlichen Beteiligungsverfahren fanden neben Eigentümerschaft, Bürgerschaft und 

Trägern öffentlicher Belange vor allem Rückmeldungen durch den Bezirksausschuss Berück-

sichtigung. Da die ehemalige großflächige, gewerbliche Nutzung des Areals keine Querung für 

die Öffentlichkeit zuließ, wurde die Anbindung zum Ostbahnhof und zur U-Bahn sowie der 

Ausbau von Fuß- und Radwegverbindungen für eine bessere Durchwegung und Durchfahrung 

gefordert. Des Weiteren wurde zur Verbesserung der Nahversorgung des neuen Quartiers ein 

Einzelhandelskonzept erstellt, auch mit dem Ziel, dass durch das neue Quartier keine Konkur-

renz für den bestehenden Einzelhandel der Nachbarquartiere entsteht. Einzelhandel wurde in 

dem Maß ermöglicht, dass das Quartier seine Nahversorgung sichert und darüber hinaus Al-

leinstellungsmerkmale aufweist. 

Neben diesen Beteiligungsformaten wurden für Bürgerschaft und andere Interessierte u.a. in 

Kooperation mit der Volkshochschule Informationsabende zur städtebaulichen Entwicklung 

und Führungen durch das Quartier angeboten. Das wachsende Werksviertel steht aktuell stark 

im Fokus und wird häufig von fachlichen Gruppen, wie Besichtigungsgruppen aus dem In- und 

Ausland und auch von privaten Besichtigungen angesteuert, Fachleute und Städte veranstal-

ten zudem Führungen. 

 

Bewirtschaftung und Nutzung 

 

Die Immobilie befindet sich auch nach Fertigstellung im Eigentum der OTEC GmbH. Die ober-

irdische Grundfläche von insgesamt ca. 22.000 m² verteilt sich auf fünf Geschosse im Bereich 

des Bestandsgebäudes, von denen zwei Geschosse neu aufgesetzt wurden und auf deren Dach 

eine Weide mit Schafen und „Almschule“ bewirtschaftet wird. Im nordwestlichen Anbau des 
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Gebäudes wurden sechs Geschosse realisiert, im obersten Bereich schließt sich die Terrasse 

einer dort erstellten Gastronomieeinheit an die Grünfläche an.  

 

 

Abbildung 42: Organigramm (eigene Darstellung) 

Im Erdgeschoss und ehemaligen Anlieferbereich befinden sich heute Einzelhandel und Gast-

ronomie, die Obergeschosse bieten Platz für Büros, Ateliers und Lofts. Eine zusätzliche Gale-

rieebene unterstreicht die kulturelle Nutzungsmischung. Es werden Flächen mit Einheiten 

zwischen 8 m² und 4.000 m² vermietet. In der neu errichteten Tiefgarage befinden sich auf 

zwei Ebenen 400 Stellplätze, die Bewirtschaftung erfolgt durch die Parkwerk GmbH, welche 

für den Betrieb der Tiefgaragen im Werksviertel-Mitte gegründet wurde. 

 

 

Abbildung 43: Vereinfachte Darstellung der Nutzungsmischung im Gebäude (eigene Darstel-

lung) 
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5. Querauswertung und Zusammenfassung 

 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse erfolgt in Form einer Querauswertung der im vorliegen-

den Abschlussbericht dokumentierten Fallbeispiele sowie der 50 Beispiele, die im 1. Zwischen-

bricht dargestellt sind. Die Querauswertung greift dafür die Forschungsfragen auf, die durch 

die Stadt Leipzig in der Leistungsbeschreibung für die Studie aufgeworfen wurden. Diese las-

sen sich wiederum unterteilen in Fragen zum Planungs- und Bauprozess sowie zur Bewirt-

schaftung der mischgenutzten Immobilien. 

  

5.1. Planung und Bau 

 

Projektinitiierung und Projektentwicklung 

 

Bei den untersuchten Fallstudienprojekten fand die Projektinitiierung unter sehr unterschied-

liche Rahmenbedingungen statt. 

Bei mehreren von Projektentwicklern oder sonstigen nicht öffentlichen Akteuren initiierten 

Projekten war zunächst die Errichtung eines monofunktionalen Gebäudes geplant. Erst im 

Zuge der Verhandlung mit den kommunalen Akteuren im Rahmen des Genehmigungsprozes-

ses entwickelte sich das später umgesetzte Mischnutzungskonzept. Beispiele für derartige 

Projektentwicklungen sind die Düsseldorf Arcaden, das Projekt TÜ3 in Tübingen, das unter-

suchte Quartiersversorgungszentrum in Dortmund, die Stadtteilbücherei Candis in Regens-

burg und sämtliche untersuchten Beispiele, in denen Sportnutzungen auf Handelsimmobilien 

realisiert wurden. Besonders bei Projekten mit Einzelhandelsnutzungen ist eine solche Art der 

Projektinitiierung und -entwicklung häufig vorzufinden. Die Partner finden hier im Zuge der 

Ausarbeitung des Mischnutzungskonzeptes zueinander.  

Zunehmend setzen private Akteure aber auch losgelöst von kommunalen Wünschen und Vor-

gaben aus rein wirtschaftlichen Gründen Mischnutzungsprojekte um. Projekte wie der Aldi-

Neubau in der Bahrenfelder Straße in Hamburg oder der Herrenhäuer Markt in Hannover zei-

gen, dass im verdichteten urbane Raum eine optimale Ausnutzung der Flächen durch mehr-

geschossige, multifunktionale Nutzungen gerade für Projektentwicklungen mit Einzelhandels-

nutzungen trotz des erhöhten Aufwands im Betrieb zunehmend in Betracht gezogen werden. 

Das Beispiel des Parkhausumbaus Magnus 31 in Köln zeigt zudem, dass auch die Umsetzung 

anderer Nutzungskombinationen für private Akteure aus wirtschaftlichen Erwägungen durch-

aus eine attraktive Option darstellen. Die Projektentwickler führten bei solchen Projekten die 

für die Mischnutzung benötigten Akteure zusammen oder organisierten die Mischnutzung 

ohne weitere Partner. 

Bei den Überbauungen von Luftschutzbunkern (z.B. Sedanbunker Bielefeld, Excenterhaus Bo-

chum, Kita „Wolke 10“) sind ebenfalls private Akteure die Projektentwickler. Allerdings wird 

im Fall des Excenterhauses in Bochum durch die Stadt ein Investorenwettbewerb zur Prüfung 

verschiedener Nutzungsvarianten und der Architektur durchgeführt.  
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In vielen anderen untersuchten Fällen erfolgte die Projektinitiierung durch öffentliche (zu-

meist kommunale) Akteure. Die Projekte Astrid-Lindgren-Schule, CAT, Vicelinschule und das 

SBZ in Dortmund sind Beispiele dafür, dass eine Idee oder ein Flächenbedarf für eine öffentli-

che Nutzung am Anfang einer Projektentwicklung stand und bei der Konzeptentwicklung dann 

eine Kombination öffentlicher Nutzungen mit weiteren (öffentlichen oder privaten) Nutzun-

gen festgelegt wurde. Häufig nutzen Kommunen ihre kommunalen Gesellschaften (Immobi-

lien-/(Wohnungs-)Baugesellschaften), um Mischnutzungsprojekte zu initiieren (z.B. Parkplatz-

überbauung Dantebad in München, altes Parkhaus Stubengasse in Münster) oder umzusetzen 

(z.B. DAStietz Chemnitz). Dieses Vorgehen hat sich nach Aussage der beteiligten Akteure be-

wehrt. 

Die Projektinitiierung kann aber auch auf eine zu entwickelnde Fläche oder Immobilie zurück-

zuführen sein, für die durch planerische Vorgaben bzw. Ausschreibungen eine Mischnutzung 

vorgegeben wird. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung des Frizz 23 auf dem Gelände des 

ehemaligen Blumengroßmarktes in Berlin-Kreuzberg. Die Ausarbeitung des Mischungskonzep-

tes und die Zusammenführung der Partner kann dann im Rahmen von Architekten- /Investo-

ren- bzw. städtebaulichen Wettbewerben (z.B. Markthalle Rotterdam, wirtschaftswissen-

schaftliche Fakultät Leipzig, Werksviertel München) oder mit Hilfe einer Konzeptvergabe (Frizz 

23) erfolgen.  

 

Bedarfsermittlung für Mehrfachnutzungen 

 

Bei öffentlichen mischgenutzten Immobilien werden in unterschiedlicher Weise die Bedarfe 

aus dem Quartier ermittelt:  

In Programmgebieten der Städtebauförderung liegen Integrierte Handlungskonzepte vor 

(Schwerin, Neumünster), die Defizite in der sozialen Infrastruktur abbilden oder Zielvorgaben 

für die Stadtteile beinhalten. Für den Planungsprozess wurden dann (z.T. verwaltungsinterne) 

Arbeitsgruppen gebildet, die das Nutzungskonzept für die Immobilie mit ausgearbeitet haben. 

Eine eigene Beteiligung von Bürgern hat dann nicht mehr stattgefunden. Bei Bestandsimmo-

bilien werden erwartungsgemäß die bisherigen und angestrebten Nutzer beteiligt. In den un-

tersuchten Beispielen sind dies vor allem Schulen (Neumünster, Schwerin). 

In anderen Beispielen gab es eine sehr viel umfangreichere Beteiligung. So wurden bei den 

Düsseldorf Arcaden im Rahmen eines „Bürgermarktes“ Ideen diskutiert und daraus Anforde-

rungen für die Umsetzung (auch zum Thema Nutzungsmischung) festgelegt. Diese dienten 

dann als Grundlage für den vom Investor ausgerufenen Realisierungswettbewerb. Auch beim 

Umbau großer öffentlicher Immobilien werden mitunter eigene Beteiligungsverfahren durch-

geführt. So wurde 2016 für das Brüder-Grimm-Haus ein neues Nutzungskonzept durch die 

Arbeitsgemeinschaft „Die Baupiloten / Stattbau“ entwickelt. Basis des Nutzungskonzeptes ist 

ein Beteiligungsverfahren (Zukunftswerkstatt, öffentliche Veranstaltungen) aus der drei Ent-

wicklungsszenarien hervorgegangen sind und von denen eines zukünftig umgesetzt werden 

soll.  

Das Beispiel des SBZ in Dortmund zeigt, dass durch eine bürgerschaftliche Initiative eine 

Mischnutzung in einem neuen Schulgebäude umgesetzt werden kann. Hier beteiligen sich 
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stellvertretend für die Bürger des Stadtteils unterschiedliche Vereine laufend im Planungspro-

zess. Die Bedarfe aus dem Quartier finden so über das Sprachrohr der Vereine und engagier-

ten Bürger Einzug in das architektonische Konzept des Stadtteil- und Bildungszentrums.  

In anderen Projekten findet die Ausarbeitung des Konzeptes unter Berücksichtigung der Be-

darfe in den Quartieren vor allem in den politischen Gremien statt (z.B. DAStietz Chemnitz). In 

Regensburg gibt es eine gesamtstädtische Strategie, die Stadtteilbibliotheken mit anderen 

Nutzungen zu verknüpfen und dadurch eine bessere Besucherfrequenz zu erzielen. So ent-

stand die Idee, die Stadtteilbibliothek im Stadtteil Candis auf dem Dach eines neu gebauten 

Supermarktes zu errichten.  

Bei den privat umgesetzten Projekten wurden die Bedarfe für die Nutzungen in der Regel über 

klassische Markt- und Standortanalysen ermittelt. Im Genehmigungsverfahren hatte dann die 

Stadtverwaltung in vielen Fällen noch Möglichkeiten, die Belange aus dem Quartier in das Pro-

jekt stärker mit einzubinden. Die untersuchten Fallbeispiele mit Sportflächen auf Handelsim-

mobilien zeigen beispielsweise, wie im Genehmigungsverfahren eine Sportplatz-Unterversor-

gung in den Quartieren zum Anlass genommen wurde, Sportplatznutzungen auf dem Dach 

von den Investoren einzufordern. 

 

Vorplanung von Mehrfachnutzungen 

 

Bei denjenigen Projekten, bei denen sowohl öffentliche als auch private Akteure beteiligt sind, 

wird die Planung und Vorplanung zumeist schwerpunktmäßig von den privaten Akteuren über-

nommen: Bei den Düsseldorf Arcaden erfolgte die Projektplanung und –steuerung durch den 

Investor. Das Stadtplanungsamt war an der Ausarbeitung der Konzeption beteiligt und bezog 

über ein Beteiligungsverfahren die Bürger mit ein. Den öffentlichen Teilbereich des Gebäudes 

(inkl. Grundstück) hat die Stadt (Amt für Gebäudemanagement) schlüsselfertig zu einem Fest-

preis übernommen. Beim Neubau der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Leipzig wurde zunächst ein Erbbaurechtsvertrag ausgearbeitet.  So konnte das Grundstück im 

Besitz der Uni bleiben und der private Investor als Teileigentümer für den gewerblich genutz-

ten Teilbereich beteiligt werden. Auch in diesem Projekt war der private Investor operativ für 

die Projektentwicklung und bauliche Umsetzung des Vorhabens verantwortlich. In diesem Zu-

sammenhang wurde eine Investorengesellschaft gegründet, die mit dem operativ tätigen pri-

vaten Investor einen Geschäftsbesorgungsvertrag abschloss.  

Bei dem Projekt DAStietz übernahm das städtische Tochterunternehmen, welches über die 

nötige Projektentwicklungskompetenz verfügte, die Projektplanung. Die Projektplanung er-

folgte in Absprache mit dem Kulturamt, dem die nutzenden Institutionen zugeordnet sind.  

Bei den von den Kommunen geplanten Projekten Vicelinschule und CAT erfolgte der Baupro-

zess über das Gebäudemanagement der Stadt oder über Treuhänder. In den Planungsprozess 

waren die Nutzer bzw. anvisierten Nutzer (weitere Ämter, Träger) eingebunden. Die Kosten 

für den Umbauprozess werden zwischen den Ämtern geteilt:  So wurde beim Projekt Vicelin-

schule beispielsweise der kommunale Eigenanteil der Städtebauförderung durch die Stadtpla-

nung finanziert, die Einrichtung und das Mobiliar dagegen durch ein anderes Amt.  
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Vergabe bei Mehrfachnutzungen 

 

Bei der Frage der Vergabe ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen öffentlichen und priva-

ten Bauvorhaben bzw. den Bauvorhaben, an denen öffentliche und private Akteure gemein-

sam beteiligt sind. 

Bei den Umbauten der öffentlichen Gebäude (Vicelinschule, Neumünster; Astrid-Lindgren-

Schule, CAT, Schwerin) gab es keine Hinweise auf eine Auswirkung der Mischnutzung auf die 

Vergabe der Bauleistungen. Alle Leistungen wurden entsprechend den Anforderungen durch 

die Kommunen als Bauherren öffentlich ausgeschrieben und vergeben. Bei einigen Bauvorha-

ben (z.B. SBZ, Dortmund) wurden Wettbewerbsverfahren (Realisierungswettbewerb) einge-

setzt, um die architektonische und städtebauliche Qualität zu sichern. Beim Beispiel des Frizz 

23, Berlin erfolgte der Verkauf und die Vergabe des öffentlichen Grundstücks über eine Kon-

zeptvergabe, d.h. bei der Vergabe wurde nicht nur der gebotene Kaufpreis des Grundstücks 

bewertet, sondern auch das inhaltliche Konzept der Mischnutzung.  

Im Fall der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät war ein privater Investor federführend für 

die Vergabe zuständig. Da jedoch auch der Landesbaubetrieb SIB an der Projektentwicklung 

beteiligt war und eine Kontrollfunktion im Planungs- und Bauprozess eingenommen hatte, er-

folgten die Vergaben in Anlehnung an das öffentliche Vergaberecht. 

Bei der Vergabe der Bauleistungen für den Umbau von DAStietz wurde eine städtische Toch-

tergesellschaft mit der Projektentwicklung beauftragt. Generell ist diese als GmbH, die einer 

gewerblichen Tätigkeit mit Gewinnabzielungsabsicht nachgeht, nicht an die für öffentlicher 

Auftraggebern vorgeschriebenen Vergabeverfahren gebunden. Aufgrund der für den Umbau 

eingesetzten Fördermittel waren jedoch die Vergabevorschriften der Fördermittelgeber ein-

zuhalten. 

Bei rein privaten Bauvorhaben (z.B. Quartiersversorgungstandort Dortmund, TÜ3) mussten 

die für Kommune geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Vergabe nicht beachtet 

werden, d.h. die Vergabe der Planungs- und Bauleistungen erfolgte frei. Beim Beispiel der Düs-

seldorf Arcaden handelt es sich zwar um eine öffentlich/privat genutzte Immobilie, allerdings 

wurde auch hier die Vergabe durch einen privaten Investor durchgeführt. Nach Abschluss der 

Bauarbeiten erwarb die Stadt die öffentlich genutzten Teilbereiche schlüsselfertig zum Fest-

preis.  

 

Instrumente zur Umsetzung und Sicherung von Mehrfachnutzungen 

 

Bei Projekten privater Akteure erfolgt die Initiierung der Mehrfachnutzungen häufig im Rah-

men des Aushandlungsprozesses bei der Genehmigungsplanung (s. Düsseldorf Arcaden, TÜ3 

Tübingen). Möglichkeiten ergeben sich hier im Rahmen von Bebauungsplanverfahren (Beispiel 

Werksviertel München und TÜ3 Tübingen) oder bei Projekten nach §34 BauGB durch die Vor-

gabe, dass sich die Bebauung „nach Art und Maß der baulichen Nutzung, […] in die Eigenart 

der näheren Umgebung“ einfügen muss. So wurde beispielsweise beim Quartierversorgungs-

zentrum Dortmund durch die Stadt Dortmund gegenüber dem Projektentwickler argumen-
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tiert, dass aufgrund der mehrgeschossigen Bauweise in der Nachbarschaft, das Quartierver-

sorgungszentrum ebenfalls mehrgeschossig gebaut werden musste und so (neben der Einzel-

handelsnutzung im Erdgeschoss) eine Wohnnutzung in den oberen Geschossen umgesetzt 

wurde. Ein eingeschossiger Supermarkt wäre durch die Stadt Dortmund an diesem Standort 

nicht genehmigt worden.  

Die Sicherung der Nutzungsmischung gelang bei den Projekten Düsseldorf Arcaden und TÜ3 

primär durch einen städtebaulichen Vertrag. Beim Neubau der wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Leipzig spielte der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrags mit Festle-

gung von Teileigentum eine zentrale Rolle bei der Sicherung der Nutzungsmischung. Im Pro-

jekt DAStietz sichern langfristige Mietverträge der öffentlichen Institutionen den Nutzungsmix 

der Kulturinstitutionen.  

 

Organisationsformen für Mehrfachnutzungen 

 

Vertikal gestapeltes Bauen von zwei oder mehr Bauherren gestaltet sich organisatorisch und 

vertragsrechtlich als schwierig. Dies zeigt zum Beispiel das Projekt Düsseldorf Arcaden, wo 

eine ursprünglich geplante vertikale Eigentumsteilung von Wohn- und Parkhausnutzungen 

aufgrund der eigentumsrechtlichen Komplexität im zur Verfügung stehenden Zeitrahmen 

nicht umgesetzt werden konnte und letztendlich verworfen wurde.  

In den meisten Fällen werden die Projekte durch einen Bauherrn bzw. Projektentwickler um-

gesetzt und die anderen Nutzer werden als Mieter in das Projekt einbezogen. Bei Projekten 

mit öffentlichen Nutzern zeigt sich, dass kommunale Immobilien- und Baugesellschaften sehr 

gut geeignet für die Entwicklung und den Betrieb von Immobilie mit mehreren kommunalen 

Nutzern sind (Beispiel DAStietz). Als besonders vorteilshalt erweisen sich hier kommunale Ge-

sellschaften, die in Bezug auf die Nutzungen bzw. Immobilientypen über eine breit gefächerte 

Qualifikation verfügen und so auch Immobilien mit mehreren Nutzungen (z.B. Kulturelle Nut-

zungen, Büronutzungen und Einzelhandel im Projekt DAStietz oder Wohn- und Parkhausnut-

zungen im Projekt Parkhaus Windmühlenstraße Hannover) konzipieren und betreiben kön-

nen.  

In den Fällen, in denen in einem Projekt mehrere Eigentümer involviert sind, wurde versucht, 

die Nutzungen so zu platzieren, dass eine vertikale Eigentumsteilung vermieden wird (Beispiel 

Düsseldorf Arcaden) oder durch separierte Zugänglichkeiten und eine getrennte technische 

Infrastruktur die gemeinschaftlich zu organisierenden Bereich möglichst gering gehalten wer-

den (Beispiel Uni Leipzig).  

Während beim Projekt Düsseldorf Arcaden der öffentlich genutzte Gebäudeteil erst nach Fer-

tigstellung „schlüsselfertig“ zu einem Festbetrag in Besitz genommen wurde und auch erst zu 

diesem Zeitpunkt die entsprechende Realteilung des Grundstücks stattfand, erfolgte beim 

Neubau der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig schon zu Projektbe-

ginn die Ausarbeitung eines Erbbaurechtsvertrags und die Festlegung von Teileigentum. Das 

Grundstück verbleibt so im Besitz der Universität. Die darauf errichtete Immobilie ist im Tei-

leigentum der Universität. Weiterer Teileigentümer ist der Investor, der im Betrieb die Zustän-

digkeit für die Einzelhandelsflächen übernimmt. 
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Im Fall des Frizz 23 hat die Baugruppe eine eigene GbR gebildet, die die Bauleistungen verge-

ben und einer Hausverwaltung für die Nutzungsphase beauftragt hat. Die Gründung einer GbR 

wurde aus pragmatischen Gründen gewählt um eine „schlanke“ Organisationsstruktur zu ha-

ben. Als aufwändiger haben sich aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmer der Baugruppe 

vor allem die Abstimmungsprozesse erwiesen. 

Bei den Umbauten öffentlicher Gebäude bleibt die Immobilie im städtischen Besitz. Lediglich 

die Nutzer/Nutzung verändert sich. Neue Nutzer (z.B. Vereine, Träger) werden durch Mietver-

träge gebunden.  

 

Grundstücks- bzw. Eigentumsteilung 

 

Eine Grundstücksteilung wurde lediglich in zwei Fallbeispielen durchgeführt. Bei den Düssel-

dorf Arcaden erfolgte der Erwerb des öffentlich genutzten Gebäudeteils einschließlich des 

Grundstücks nach der Baufertigstellung. Beim Frizz 23 wurde das landeseigene Grundstück 

vor Baubeginn an drei Eigentümer veräußert, die das Grundstück teilten. Die drei Eigentümer 

sind Teil der Baugruppe FrizzZwanzig GbR, die auf dem Grundstück die Immobilie errichtet 

haben.  

In allen anderen Beispielen hat keine Grundstücksteilung stattgefunden. 

Ein Sonderfall ist die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig. Hier wurde 

ein Erbbaurechtsvertrag zwischen der Universität als Eigentümerin des Grundstücks und dem 

Investor geschlossen. Im Fall des Werksviertels München hat ein Umlegungsverfahren statt-

gefunden. Ziel des Umlegungsverfahrens war es, zweckmäßige Grundstücke für die spätere 

Bebauung zu schaffen sowie Flächen für die verkehrliche Erschließung freizuhalten.  

 

Finanzielle Regelungen bei Mehrfachnutzungen 

 

Bei privaten Immobilienprojekten mit einem Eigentümer müssen keine eigenen finanziellen 

Regelungen getroffen werden. Gegebenenfalls werden Aufgaben der Bewirtschaftung an 

Dritte übertragen, die dann entsprechend durch den Eigentümer vergütet werden (Beispiel 

TÜ3). 

Auch bei den untersuchten öffentlichen Mischnutzungen verbleibt häufig die Kommune in der 

Rolle als Eigentümer, so dass auch hier zunächst keine Regelungen mit Dritten getroffen wer-

den müssen. In der Phase der Bewirtschaftung werden dann, je nach Nutzer, Mietverträge 

aufgesetzt, in denen der Mietzins und die Nebenkosten der Nutzung geregelt sind.  

Die öffentlichen Mischnutzungen wurden z.T. kofinanziert durch Mittel aus der Städtebauför-

derung oder den „Investitionspakt zur energetischen Sanierung von Schulen, Kindergärten, 

Sportstätten und sonstiger sozialer Infrastruktur in den Kommunen“. Klassischer Fördergegen-

stand der Städtebauförderung ist die „Öffnung von Schulen“ bzw. deren Umbau zu einem 

Stadtteilbildungszentrum. Voraussetzung ist, dass die Immobilien in den Programmgebieten 

der Städtebauförderung liegen. Beispiele hierfür sind die Astrid-Lindgren-Schule bzw. das CAT 

in Schwerin. Ebenso wurde DAStietz mit Mitteln der Städtebauförderung modernisiert. Der 
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kommunale Eigenanteil zur Kofinanzierung der Mittel aus der Städtebauförderung wird dann 

wiederum durch ein Amt (i.d.R. Stadtplanung/-entwicklung) getragen. Mit den gebündelten 

Mitteln können dann die Gebäudehülle und die Gebäudetechnik finanziert werden. Die Ein-

richtung der Immobilien (z.B. Kücheneinrichtung, Mobiliar), die nicht förderfähig ist, wird dann 

durch andere Ämter getragen. Beispiel hierfür ist die Vicelinschule, Neumünster. Die Eigen-

mittel für die Kofinanzierung der Mittel der Städtebauförderung wurden durch den Fachdienst 

Stadtplanung und Stadtentwicklung bereitgestellt; die Mittel und die Organisation der Einrich-

tung des Gebäudes wurden durch den Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport bereitge-

stellt.  

Bei mehreren Eigentümern werden zunächst die Planungs- und Baukosten der Immobilie auf 

die Eigentümer verteilt. In der Bewirtschaftung entstehen dann weitere Kosten, die entspre-

chend einem Hausgeld bei Wohneigentümergemeinschaften auf die Eigentümer verteilt wer-

den. Das Hausgeld umfasst dann beispielsweise das Geld für eine Hausverwaltung oder eine 

Rücklage für die Instandhaltung (Frizz23, Berlin). 

Bei der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Leipzig ist für die allgemeine Instandhaltung 

des Gebäudes (insbes. Dach und Fassade) die Universität zuständig, die diese Tätigkeiten 

durch den Landesbaubetrieb SIB durchführen lässt. Hierfür erfolgen Ausgleichszahlungen zwi-

schen den Teileigentümern (z.B. gemeinsame Aufwendungen zur Unterhaltung der Sprinkler-

anlage), die gemäß den jeweiligen Miteigentumsanteilen aufgeteilt sind. 

Spezifische Regelungen gibt es auch bei den Düsseldorf Arcaden. Hier beteiligt sich die Stadt 

an den Kosten für das privat betriebene Parkhaus (über das kommunale Förderprogramm 

Quartiersparkhaus) und im Gegenzug wird eine bestimmte Zahl von Parkplätzen für die Quar-

tiersbewohner zur Verfügung gestellt. Ebenso werden die auf privaten Grund befindlichen 

Spiel- und Sportplätze von der Stadt gewartet und gepflegt. Die Kosten hierfür werden vom 

privaten Eigentümer des Shopping-Centers übernommen. Die Grünflächen auf dem Parkhaus-

dach werden vom Centermanagement unterhalten. 

 

Konflikte bei Mehrfachnutzungen 

 

Die Konflikte, die im Zuge der Recherchen und Interviews identifiziert werden konnten, sind 

fast ausnahmslos in der Nutzungsphase der Immobilien aufgetreten. Tendenziell scheinen die 

Mischnutzungen konfliktintensiver, bei denen die Akteurskonstellationen eher komplex sind 

wie beispielsweise bei den Düsseldorf Arcaden oder DASTietz, Chemnitz. 

Bei den Düsseldorf Arcaden wurden drei Konflikte benannt: Zwischen der städtischen Bäder-

gesellschaft und dem Amt für Gebäudemanagement, welches das Stadtteilzentrum betreibt, 

kam es bei der Wartung der technischen Anlagen zum Konflikt, da diese funktionell und räum-

lich nicht vollständig voneinander getrennt sind. Der Konflikt konnte gelöst werden durch die 

Ausarbeitung einer detaillierten Zuständigkeitsmatrix. Weiterhin kam es zum Konflikt zwi-

schen der Stadt Düsseldorf und dem Shoppingcenter-Investor, da dieser die vereinbarten 

Wohnflächen nicht fristgerecht fertiggestellt hat. Daraufhin wurden Strafzahlung gemäß dem 

Städtebaulichem Vertrag fällig. Ferner wurden durch Gäste der Gastronomiebetriebe im Shop-

ping-Center gelegentlich die öffentlichen Außenflächen verschmutzt. Das Centermanagement 

verpflichtete sich darauf hin, gelegentlich die öffentlichen Flächen zu reinigen. 
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Strittig ist zuweilen auch die Nutzung von Gemeinschaftsflächen oder (potentiell) öffentlich 

nutzbaren Flächen in den Immobilien. Beim DAStietz entstanden zwischen den verschiedenen 

öffentlichen Nutzern Konflikte über die „Bespielung“ der Gemeinschaftsflächen. Der Konflikt 

konnte ausgeräumt werden durch die Zentralisierung der Zuständigkeit für die Gemeinschafts-

flächen. 

Vereinzelt treten Konflikte auf, wenn öffentliche Mischnutzungen frei zugänglich sind und es 

dann zu Verschmutzungen, Vandalismus oder zu Lärmbelästigungen kommt. Im Fall des CAT, 

Schwerin ist das Foyer des Gebäudes bis in den Abend frei zugänglich, weil hier z.B. Kurse der 

VHS veranstaltet werden. Quartiersbewohner nutzen allerdings den Raum um hier Alkohol zu 

trinken und sich aufzuhalten. Der Konflikt ist noch relativ jung so dass es noch keine Lösung 

gibt. Gegebenenfalls muss der freie Zugang in den Abendstunden für Besucher eingeschränkt 

werden. Eine ähnliche Problematik gibt es auf dem Schulhof der Vicelinschule, Neumünster. 

Auch hier kommt es gelegentlich zu Vandalismus. Eine Lösung (z.B. Zugangsbeschränkung) ist 

allerdings noch nicht gefunden, da der Schulhof frei zugänglich bleiben soll.  

Nicht gelöst werden konnte der Konflikt zwischen der Schulleitung der Astrid-Lindgren-Schule, 

Schwerin und der Stadt. Ursprünglich sollte das Atrium der Schule für öffentliche Veranstal-

tungen nutzbar sein. Da der organisatorische Aufwand für die Schule aber hoch ist und die 

Schulräume nicht von dem Atrium abgetrennt werden können, übt der Schulleiter sein Recht 

als Hausherr aus und lässt nur noch wenige städtische Veranstaltungen zu.  

 

5.2. Bewirtschaftung der mischgenutzten Immobilien 

 

Die Fragen zur Bewirtschaftung der Immobilie konzentrieren sich auf allgemeine organisatori-

sche Fragen als auch im speziellen um gemeinschaftlich genutzte Flächen und Infrastruktur. 

Beleuchtet werden dabei auch Lösungen, die dazu beitragen können, Konflikte zwischen den 

Nutzern und Eigentümern zu vermeiden.  

 

Objektbewirtschaftung 

 

Bei der Bewirtschaftung der Immobilien lassen sich verschiedene organisatorische Modelle 

identifizieren. Bei den öffentlichen Gebäuden (z.B. Vicelinschule, Neumünster; Astrid-Lindg-

ren-Schule, CAT, Schwerin) übernimmt jeweils das kommunale Gebäudemanagement die Be-

wirtschaftung. Damit verbunden sind die technische Instandhaltung der Immobilie, die Reini-

gung der Flächen und ggf. die Vermietung an Dritte. Diese erfolgt dann in Abstimmung mit 

den ansässigen Nutzern und dem Nutzungskonzept. Für die technische Instandhaltung und 

Reinigung werden häufig jeweils private Dienstleister beauftragt.  

Die Düsseldorf Arcaden umfassen öffentliche und private Flächen. Zu den öffentlichen Berei-

chen zählt das öffentliche Schwimmbad, das vom städtischen Eigenbetrieb bewirtschaftet 

wird. Ebenso übernimmt die Stadt die Pflege der öffentlich nutzbaren Grün-, Spiel- und Sport-

flächen. Das Stadtteilzentrum wird vom Amt für Gebäudemanagement bewirtschaftet und das 
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Jugendamt übernimmt die Raumvermietungen. Das Shopping-Center und das Parkhaus wer-

den jeweils von spezialisierten Betreibern bewirtschaftet. Zum Aufgabenbereich des Cen-

termanagements zählen u.a. die Konzeption der Nutzung (z.B. Ladenbesatz), die technische 

Instandhaltung und Reinigung.  

Beim DAStietz, Chemnitz erfolgt die technische Gebäudebetreuung durch den Eigentümer 

(Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft). Der kommunale Ankermieter über-

nimmt einzelne Bewirtschaftungsaufgaben wie die Organisation des Wachdienstes und die 

Konzeption der Flächennutzung. 

Bei der öffentlich/privaten Immobilie der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Leipzig sind 

die jeweiligen Teileigentümer für ihre Flächen zuständig. Die übergeordnete Instandhaltung 

insbesondere von Dach und Fassade erfolgt durch die Universität Leipzig bzw. den Landesbau-

betrieb SIB. Für die Instandsetzung der gemeinschaftlichen Flächen und Gebäudeteile erfolgt 

eine Ausgleichszahlung durch den privaten Teileigentümer. 

Beim Quartiersversorgungsstandort Dortmund wird die Objektbewirtschaftung in Eigenregie 

durchgeführt, d.h. der Eigentümer ist auch Betreiber. Neben der Instandhaltung und Reini-

gung gehört auch die Vermietung oder die Abrechnung der Nebenkosten zu den Aufgaben. 

Beim TÜ3 in Tübingen werden alle Aufgaben der Bewirtschaftung an eine Hausverwaltung de-

legiert bis auf die Vermarktung und Vermietung der Flächen, die durch den Eigentümer er-

folgt.  Beim Frizz 23 in Berlin wurde ebenfalls eine externe Hausverwaltung eingesetzt.  

Die Querauswertung zeigt, dass es bei der Bewirtschaftung gemischt genutzter Immobilien 

zahlreiche Modelle gibt. Je nach Eigentümer und Kompetenzen der Eigentümer wird die Be-

wirtschaftung häufig ausgelagert, d.h. externes Fachwissen hinzugezogen. Bei den kommuna-

len Immobilien sind dies dann jeweils die kommunalen Gebäudemanagements und bei priva-

ten Eigentümern spezialisierte Hausverwaltungen, wie sie auch häufig von Wohneigentümer-

gemeinschaften eingesetzt werden. Die Bewirtschaftung wird demnach den individuellen Er-

fordernissen der Eigentümer und Nutzer angepasst.  

 

Gemeinschaftliche Räume und finanzielle Regelungen 

 

Generell lässt sich feststellen, dass wirklich gemeinschaftlich genutzte Räume (also keine Er-

schließungsflächen) in den untersuchten Beispielen eher die Ausnahme sind.  

In den untersuchten öffentlichen Gebäuden gibt es kein Gemeinschaftseigentum, allerdings 

gemeinschaftlich nutzbare Räume bzw. Freiräume. Diese werden auch Nutzern von außerhalb 

(z.B. Bürgern, Stadtteilinitiativen) zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung der Räume gibt es 

eine Bandbreite von Regelungen zwischen „informell“, d.h. die Bürger haben einen freien Zu-

gang (Beispiel Foyer/EG des CAT in Schwerin) und klaren Vorgaben z.B. durch die Anwendung 

einer Entgeldordnung für die Nutzung von Räumen (Beispiel Vicelinschule, Neumünster; CAT, 

Schwerin). 

Bei der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Leipzig und auch bei den Düsseldorf Arcaden 

wurde bei der Planung darauf geachtet, die gemeinschaftlich genutzten Erschließungsflächen 

so klein wie möglich zu halten, um deren Bewirtschaftung und Instandhaltung so einfach wie 

möglich zu organisieren und Konflikte zu vermeiden. 
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Das Frizz 23 verfügt hingegen über „echte“ Gemeinschaftsflächen. Dazu zählen der Dachgar-

ten sowie ein Ausstellungsraum. Die Organisation der Belegung ist bislang nicht formal gere-

gelt, sondern findet durch die Absprache zwischen den Eigentümern statt. Die Kosten für die 

Reinigung und Instandhaltung der Gemeinschaftsflächen wird durch die Eigentümergemein-

schaft getragen. 

Andere private Immobilienprojekte wie das TÜ3 oder der Quartiersversorgungsstandort Dort-

mund verzichten hingegen gänzlich auf Gemeinschaftsflächen.  

Wie bereits beschrieben, sind gemeinschaftlich genutzten Räume in den untersuchten Fallbei-

spielen eher selten. Daher gibt es auch relativ wenig Erfahrungen mit finanziellen Regelungen 

zur Nutzung von Gemeinschaftsflächen.  

Im Fall des CAT, Schwerin ist die Stadt als Eigentümerin alleine für die öffentlich zugänglichen 

Bereiche finanziell verantwortlich. Gleiches gilt für die Astrid-Lindgren-Schule, Schwerin und 

das öffentlich nutzbare Atrium. In den Düsseldorf Arcaden gibt es bei der Zuständigkeit der 

Räume eine eigene detaillierte Matrix, in der die Verantwortlichkeiten geregelt sind. Im Frizz 

23, Berlin gibt es einen Dachgarten, der durch die Mitglieder der Baugruppe genutzt werden 

kann. Die Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten dafür werden dementsprechend durch 

die Baugruppe getragen. 

Das es durchaus zu Konflikten beim Gemeinschaftseigentum kommen kann, zeigen folgende 

Beispiele: Beim DAStietz, Chemnitz entwickelten sich Konflikte zwischen den verschiedenen 

Nutzern, da sie sich nicht auf ein Konzept und die Kostenverteilung bei der „Bespielung“ der 

Gemeinschaftsflächen einigen konnten. Die Konflikte konnten gelöst werden, indem die Zu-

ständigkeit für die Nutzung der Gemeinschaftsflächen zentral an die Leitung des Kulturamtes 

übertragen wurden. Ein weiteres Beispiel ist der Konflikt zwischen der Bädergesellschaft Düs-

seldorf, die für den Betrieb des Schwimmbades in den Düsseldorf Arcaden zuständig ist und 

dem Amt für Gebäudemanagement, welches das Stadtteilzentrum betreibt. Ursache des Kon-

fliktes war die Wartung der technischen Anlagen, da diese funktionell und räumlich nicht voll-

ständig voneinander getrennt sind. Der Konflikt konnte beigelegt werden durch die Ausarbei-

tung einer detaillierten Zuständigkeitsmatrix. 

 

Weitere organisatorische Regelungen bei der Bewirtschaftung 

 

Die Mischnutzung wird bei mehreren Beispielen bereits bei der Planung des Gebäudes (im 

Grundriss) berücksichtigt (Beispiel SBZ, Dortmund, CAT, Schwerin, Wirtschaftswissenschaftli-

che Fakultät, Leipzig, Düsseldorf Arcaden). Daraus entstehen klar abgegrenzte räumliche Be-

reiche für die einzelnen Nutzer. Für die zugewiesenen Bereiche und Räume sind dann die je-

weiligen Nutzer z.B. im Hinblick auf Sauberkeit und die Wahrung der Nutzungsansprüche der 

anderen verantwortlich. Ebenso wurde bei einigen Beispielen darauf geachtet, dass die Nut-

zungen separate Eingänge haben. Dadurch konnten Konflikte bei Zugänglichkeit/Nutzungszei-

ten vermieden werden (Düsseldorf Arcaden, Uni Leipzig). 

Nutzer von mischgenutzten Gebäuden, die von außen kommen (z.B. Vereine, Bürger) können 

informell oder über Verträge ein temporäres Nutzungsrecht erhalten. Bei den untersuchten 
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Beispielen sind dies vor allem öffentliche Gebäude (Vicelinschule, Neumünster; CAT, Schwe-

rin). Die Verträge regeln Art und Dauer der Nutzung oder die Zahlung von Entgelten. Mit der 

Nutzung kann dann auch die Verantwortung einhergehen, die Räume wieder zu reinigen. 

Im DAStietz, Chemnitz koordiniert die Leitung des Kulturbetriebs die Bedürfnisse der einzelnen 

kulturellen Institutionen (und auch der privaten Mieter) und stimmt diese mit dem Gebäude-

management-Team des Betreibers ab. Als Ankermieter hat der Kulturbetrieb auch die Organi-

sation des Wachdienstes für das Objekt übernommen. 

Als z.T. kompliziert hat sich die Mischnutzung von Schulen mit anderen öffentlichen oder pri-

vaten Nutzungen erwiesen. In öffentlichen Immobilien werden die schulischen Bereiche von 

den anderen Nutzungen durch bauliche Maßnahmen (Schließsysteme, eigene Gebäudeteile) 

abgetrennt. Im Fall der Astrid-Lindgren-Schule, Schwerin wurde die Mischnutzung inzwischen 

sogar wieder weitgehend unterbunden, weil es aus Sicht der Schulleitung keine geeigneten 

Maßnahmen gibt, die angedachten öffentlichen Nutzungen (z.B. Kulturveranstaltungen, Bür-

gerversammlungen) von den schulischen Nutzungen und Klassenräumen zu trennen. Im Fall 

des CAT, Schwerin hat sich im laufenden Betrieb herausgestellt, dass es durch den freien Zu-

tritt zu einzelnen Lärmbelästigungen und Verunreinigung kam. Hier wird noch nach Lösungen 

gesucht, den Missbrauch zu beheben. Eine Möglichkeit kann z.B. die frühere Schließung des 

Gebäudes für die Öffentlichkeit sein. 

Das Frizz 23, Berlin ist nur für die Mitglieder der Baugruppe zugänglich. Schäden am Allge-

meineigentum werden entsprechend durch die Baugruppe selbst getragen. Der Fall ist aller-

dings noch nicht eingetreten. Die Nutzung der Gemeinschaftsflächen wird informell geregelt. 

Generell zeigt sich bei der Bewirtschaftung gemischt genutzter Immobilien eine große Vielfalt, 

die jeweils den Bedürfnissen und Anforderungen der Nutzer angepasst sind bzw. in Konflikt-

fällen auch nochmal überarbeitet werden müssen. 

 

 
Abbildung 44: Ehemaliges Parkhaus Stubengasse in Münster © Nitram Elhür CC BY-SA 3.0 (DE) 
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